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Amtliche Bekanntmachungen

I. AmtlIcher teIl

Haushaltssatzung der Stadt Biesenthal für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird 
nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal vom 
08.12.2022  folgende Haushaltssatzung erlassen. 

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird
1.  im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der
 ordentlichen Erträge auf 14.541.900 €
 ordentlichen Aufwendungen 15.217.400 €
 außerordentliche Erträge auf 541.900 €
 außerordentliche Aufwendungen         194.500 €

2.  im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der
 Einzahlungen auf 13.971.800 €
 Auszahlungen auf 15.738.500 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  12.195.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  12.396.700 €

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf    1.776.400 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf    2.984.700 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 357.100 €

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0 €

§ 2
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen künftiger Haushaltsjahre 
werden nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt 
festgesetzt:

1.  Grundsteuer

a.)  Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 320 v. H.
b.)  Für die Grundstücke (Grundsteuer B) 410 v. H.

2. Gewerbesteuer 300 v. H.

§ 5
1.  Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen 

als für die Stadt Biesenthal von wesentlicher Bedeutung angesehen 
werden, wird auf 30.000 € festgesetzt.

2.  Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt 
einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 € festgesetzt.

3.  Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwen-
dungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverord-
netenversammlung der Stadt Biesenthal bedürfen, wird auf 30.000 € 
festgesetzt.

4.  Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen 
ist, werden bei:
a)  der Entstehung eines zusätzlichen Fehlbetrages auf 100.000 € und
b)  bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendun-

gen oder Einzelauszahlungen auf 150.000 € 
festgesetzt.

Biesenthal, den 09.12.2022

gez. A. Nedlin
Amtsdirektor

Bekanntmachungsvermerk
Die Bekanntmachung erfolgt aufgrund § 3 Abs. 3 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 23.06.2021 unter dem Hinweis, dass die Haushaltssatzung der 
Stadt Biesenthal für das Haushaltsjahr 2023, die in der Sitzung der Stadt-
verordnetenversammlung am 08.12.2022 beschlossen wurde, in der Zeit von 

Dienstag, den 07.02.2023 bis Donnerstag, den 23.02.2023 

im Amt Biesenthal-Barnim, Berliner Straße 1, 16359 Biesenthal in der Käm-
merei während der Dienststunden zur Einsichtnahme ausgelegt wird.

Biesenthal, 12.12.2022

gez. A. Nedlin
Amtsdirektor

Haushaltssatzung der Gemeinde Marienwerder für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird 
nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder vom 
23.11.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird
1.  im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der
 ordentlichen Erträge auf 3.909.800 €
 ordentlichen Aufwendungen 4.123.300 €

 außerordentliche Erträge auf 0 €
 außerordentliche Aufwendungen  0 €

2.  im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der
 Einzahlungen auf 5.714.800 €
 Auszahlungen auf 6.200.500 €

festgesetzt.



31. Januar 2023 | Nr. 1 | Woche 5 | 3 |AmtsblAtt für dAs Amt biesenthAl-bArnim 

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  3.585.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  3.793.300 €

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  629.300 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  2.307.700 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   1.500.000 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  99.500 €

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0 €

§ 2
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen werden auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen künftiger Haushaltsjahre 
werden nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie 
folgt festgesetzt:
1.  Grundsteuer

a)  für land- und forstwirtschaftliche Betriebe ( Grundsteuer A) 200 v. H.
b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v. H.

2. Gewerbesteuer               250 v. H.

§ 5
1.  Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als 

für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird 
auf 10.000 € festgesetzt.

2.  Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt 

einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 € festgesetzt.
3.  Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwen-

dungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeinde-
vertretung Marienwerder bedürfen, wird auf 10.000 € festgesetzt.

4.  Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen 
ist, werden bei:
a)  der Erhöhung des gemäß Haushaltsplanes zu erwartenden Fehlbe-

trages um 30.000 € und
b)  bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendun-

gen oder Einzelauszahlungen auf 80.000 € 
festgesetzt.

Marienwerder, den 25.11.2022

gez. A. Nedlin
Amtsdirektor

Bekanntmachungsvermerk
Die Bekanntmachung erfolgt aufgrund § 3 Abs. 3 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 23. Juni 2021 unter dem Hinweis, dass die Haushalts-
satzung der Gemeinde Marienwerder für das Haushaltsjahr 2023, die in der 
Sitzung der Gemeindevertretersitzung am 23.11.2022 beschlossen wurde, 
in der Zeit von 

Dienstag, den 07.02.2023. bis Donnerstag, den 23.02.2023 

im Amt Biesenthal-Barnim, Berliner Straße 1, 16359 Biesenthal in der Käm-
merei während der Dienststunden zur Einsichtnahme ausgelegt wird.

Biesenthal, den 09.01.2023

gez. A. Nedlin
Amtsdirektor

Haushaltssatzung der Gemeinde Sydower Fließ für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird 
nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ vom 
08.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen. 

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird
1.  im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der
 ordentlichen Erträge auf 2.687.900,00 €
 ordentlichen Aufwendungen 2.891.200,00 €
 außerordentliche Erträge auf 0 €
 außerordentliche Aufwendungen 0 €

2.  im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der
 Einzahlungen auf 2.554.100,00 €
 Auszahlungen auf 2.784.500,00 €
festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.396.000,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.552.400,00 €

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 158.100,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 232.100,00 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf  0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0,00 €

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0 €

§ 2
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen künftiger Haushaltsjahre 
werden nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt 
festgesetzt:
1.  Grundsteuer

a.)  Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 250 v. H.
b.)  Für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v. H.

2.  Gewerbesteuer 350 v. H.

§ 5
1.  Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als 

für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird 
auf 10.000 € festgesetzt.
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Öffentliche Bekanntmachung über die Festsetzung der Grundsteuer der Gemeinde  
Marienwerder für das Kalenderjahr 2023 gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG)

Mit dieser Bekanntmachung wird die Grundsteuer für land- und forstwirt-
schaftliche Grundstücke (Grundsteuer A) und die Grundstücke (Grundsteuer 
B) für das Jahr 2023 gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 
07.08.1973 in der zurzeit gültigen Fassung öffentlich festgesetzt.
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder hat in ihrer Sitzung 
am 23.11.2022 die Hebesätze für die Grundsteuer, unverändert zum Vorjahr, 
festgesetzt.
Sie betragen: 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke
 Grundsteuer A 200 %
b) für die anderen Grundstücke
 Grundsteuer B 350 %

Um den Verwaltungsaufwand zu minimieren wird davon abgesehen, neue 
Grundsteuerbescheide für das Kalenderjahr 2023 zu versenden. Für alle 
Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage (Messbeträge) sich seit der letz-
ten Bescheiderteilung nicht geändert haben, wird durch diese öffentliche 
Bekanntmachung die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2023 in derselben 
Höhe wie für das Jahr 2022 festgesetzt.
Die Grundsteuer wird mit den zuletzt erteilten Vierteljahresbeträgen jeweils 
am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2023 zur Zahlung fällig. Für Steuerpflich-
tige, die von der Möglichkeit des § 28, Abs. 3 des GrStG Gebrauch gemacht 
haben (Jahreszahler), wird die Grundsteuer in einem Betrag am 01.07.2023 
fällig.
Ändern sich die Bemessungsgrundlagen oder die Hebesätze im Laufe des 
Jahres 2023, werden den Steuerpflichtigen Änderungsbescheide zugestellt.
Steuerpflichtigen, die am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, werden 
die jeweils fälligen Beträge von dem vereinbarten Konto abgebucht. Alle 

übrigen Steuerpflichtigen entrichten die jeweils fälligen Beträge bitte bis 
zu den vorstehend aufgeführten Fälligkeiten auf das Konto der Gemeinde 
Marienwerder bei der Deutschen Kreditbank AG

IBAN DE09 1203 0000 0000 5166 90
Swift/BIC BYLADEM1001

Wird die Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, ist ge-
mäß § 240 AO ein Säumniszuschlag zu erheben.

Mit dem Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung der Steuerfestsetzung tre-
ten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn 
ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Grundsteuerbescheid für das Jahr 2023 
zugegangen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung
Die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Monat, die mit 
dem Tag der Bekanntmachung beginnt, durch Widerspruch angefochten wer-
den. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Amtsver-
waltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Der Amtsdirektor, Berliner Straße 1,  
16359 Biesenthal einzulegen. Der Widerspruch hat keine aufschiebende 
Wirkung. Auch wenn Sie Widerspruch erheben, sind Sie verpflichtet, die 
Steuer rechtzeitig zu bezahlen.

Biesenthal, den 12.01.2023

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Festsetzung der Hundesteuer sowie der Zweitwohnungssteuer der Gemeinde Marienwerder 
nach § 12 b Abs. 2 Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg

Die Hundesteuer sowie die Zweitwohnungssteuer werden jeweils entspre-
chend der geltenden Satzungen festgesetzt und öffentlich bekannt gemacht.

Bescheide für diese Abgabearten werden 2023 ebenfalls nur an die Abga-
bepflichtigen geschickt, bei denen sich die Höhe des Betrages gegenüber 
2022 geändert hat. 
In den übrigen Fällen gelten die Festsetzungen solange, bis ein neuer Be-
scheid erstellt und zugeschickt wird.

Gemäß der geltenden Hundesteuersatzung wird Hundesteuer in einem Be-
trag am 01.07.2023 fällig.
Die Zweitwohnungssteuer wird mit den zuletzt erteilten Vierteljahresbeträ-
gen jeweils am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2023 zur Zahlung fällig. 
Für Steuerpflichtige, die Jahreszahler sind, wird die Zweitwohnungssteuer 
in einem Betrag am 01.07.2023 fällig.

Steuerpflichtigen, die am SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, 

2.  Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt 
einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 € festgesetzt.

3.  Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwen-
dungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeinde-
vertretung Sydower Fließ bedürfen, wird auf 10.000 € festgesetzt.

4.  Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen 
ist, werden bei:
a)  der Entstehung eines zusätzlichen Fehlbetrages auf 30.000 € und
b)  bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendun-

gen oder Einzelauszahlungen auf 50.000 € 
festgesetzt.

Sydower Fließ, den 09.12.2022

gez. A. Nedlin
Amtsdirektor

Bekanntmachungsvermerk
Die Bekanntmachung erfolgt aufgrund § 3 Abs. 3 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 23.Juni 2021 unter dem Hinweis, dass die Haushaltssatzung 
der Gemeinde Sydower Fließ für das Haushaltsjahr 2023, die in der Sitzung 
der Gemeindevertretung am 08.12.2022 beschlossen wurde, in der Zeit von 

Dienstag, den  07.02.2023 bis Donnerstag, den 23.02.2023

im Amt Biesenthal-Barnim, Berliner Straße 1, 16359 Biesenthal in der Käm-
merei während der Dienststunden zur Einsichtnahme ausgelegt wird.

Biesenthal, den 12.12.2022

gez. A. Nedlin
Amtsdirektor
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werden die jeweils fälligen Beträge von dem vereinbarten Konto abgebucht. 
Alle übrigen Steuerpflichtigen entrichten die jeweils fälligen Beträge bitte 
bis zu den vorstehend aufgeführten Fälligkeiten auf das Konto der 
Gemeinde Marienwerder bei der Deutschen Kreditbank AG 
IBAN DE09 1203 0000 0000 5166 90
Swift/BIC BYLADEM1001

Rechtsbehelfsbelehrung
Die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Monat, 
die mit dem Tag der Bekanntmachung beginnt, durch Widerspruch an-
gefochten werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Der 
Amtsdirektor, Berliner Straße 1, 16359 Biesenthal einzulegen. Der Wi-
derspruch hat keine aufschiebende Wirkung. Auch wenn Sie Wider-
spruch erheben, sind Sie verpflichtet, die Steuer rechtzeitig zu bezahlen. 

Biesenthal, den 12.01.2023

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Mitteilungen zu den übrigen Abgabearten der Gemeinde Marien-
werder:
Bescheide für Pachten und Mieten werden nicht erstellt, da die Grund-
lage der Zahlung dieser Abgabearten der jeweilige Vertrag mit der Ge-
meinde Marienwerder, vertreten durch das Amt Biesenthal-Barnim, ist.  
Sollten Sie zur Festsetzung von Steuern und Abgaben für das Jahr 2023 noch 
Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Steuern/Abgaben, Frau Schröder 
(03337 459955).

Öffentliche Bekanntmachung über die Festsetzung der Grundsteuer der Gemeinde Rüdnitz  
für das Kalenderjahr 2023 gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG)

Mit dieser Bekanntmachung wird die Grundsteuer für land- und forstwirt-
schaftliche Grundstücke (Grundsteuer A) und die Grundstücke (Grundsteuer 
B) für das Jahr 2023 gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 
07.08.1973 in der zurzeit gültigen Fassung öffentlich festgesetzt.
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz hat in ihrer Sitzung am 
20.10.2022 die Hebesätze für die Grundsteuer, unverändert zum Vorjahr, 
festgesetzt.
Sie betragen: 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke
 Grundsteuer A 200 %
b) für die anderen Grundstücke
 Grundsteuer B 400 %

Um den Verwaltungsaufwand zu minimieren wird davon abgesehen, neue 
Grundsteuerbescheide für das Kalenderjahr 2023 zu versenden. Für alle 
Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage (Messbeträge) sich seit der letz-
ten Bescheiderteilung nicht geändert haben, wird durch diese öffentliche 
Bekanntmachung die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2023 in derselben 
Höhe wie für das Jahr 2022 festgesetzt.
Die Grundsteuer wird mit den zuletzt erteilten Vierteljahresbeträgen jeweils 
am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2023 zur Zahlung fällig. Für Steuerpflich-
tige, die von der Möglichkeit des § 28, Abs. 3 des Grundsteuergesetzes Ge-
brauch gemacht haben (Jahreszahler), wird die Grundsteuer in einem Betrag 
am 01.07.2023 fällig.
Ändern sich die Bemessungsgrundlagen oder die Hebesätze im Laufe des 
Jahres 2023, werden den Steuerpflichtigen Änderungsbescheide zugestellt.
Steuerpflichtigen, die am SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, 
werden die jeweils fälligen Beträge von dem vereinbarten Konto abgebucht. 
Alle übrigen Steuerpflichtigen entrichten die jeweils fälligen Beträge bitte 

bis zu den vorstehend aufgeführten Fälligkeiten auf das Konto der Gemeinde 
Rüdnitz bei der Deutschen Kreditbank AG

IBAN DE52 1203 0000 0010 5114 75
Swift/BIC BYLADEM1001

Wird die Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, ist ge-
mäß § 240 AO ein Säumniszuschlag zu erheben.

Mit dem Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung der Steuerfestsetzung tre-
ten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn 
ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Grundsteuerbescheid für das Jahr 2023 
zugegangen wäre.
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Monat, die mit 
dem Tag der Bekanntmachung beginnt, durch Widerspruch angefochten wer-
den. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Amtsver-
waltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Der Amtsdirektor, Berliner Straße 1,  
16359 Biesenthal einzulegen. Der Widerspruch hat keine aufschiebende 
Wirkung. Auch wenn Sie Widerspruch erheben, sind Sie verpflichtet, die 
Steuer rechtzeitig zu bezahlen.

Biesenthal, den 12.01.2023

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Festsetzung der Hundesteuer sowie der Zweitwohnungssteuer der Gemeinde Rüdnitz  
nach § 12 b Abs. 2 Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg

Die Hundesteuer sowie die Zweitwohnungssteuer werden jeweils entspre-
chend der geltenden Satzungen festgesetzt und öffentlich bekannt gemacht.

Bescheide für diese Abgabearten werden 2023 ebenfalls nur an die Abga-
bepflichtigen geschickt, bei denen sich die Höhe des Betrages gegenüber 
2022 geändert hat. 

In den übrigen Fällen gelten die Festsetzungen solange, bis ein neuer Be-
scheid erstellt und zugeschickt wird.

Gemäß der geltenden Hundesteuersatzung wird Hundesteuer in einem Be-
trag am 01.07.2023 fällig.
Die Zweitwohnungssteuer wird mit den zuletzt erteilten Vierteljahresbeträ-
gen jeweils am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2023 zur Zahlung fällig. 
Für Steuerpflichtige, die Jahreszahler sind, wird die Zweitwohnungssteuer 
in einem Betrag am 01.07.2023 fällig.
Steuerpflichtigen, die am SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, 
werden die jeweils fälligen Beträge von dem vereinbarten Konto abgebucht. 
Alle übrigen Steuerpflichtigen entrichten die jeweils fälligen Beträge bitte 
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Öffentliche Bekanntmachung über die Festsetzung der Grundsteuer der Gemeinde Sydower 
Fließ für das Kalenderjahr 2023 gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG)

Mit dieser Bekanntmachung wird die Grundsteuer für land- und forstwirt-
schaftliche Grundstücke (Grundsteuer A) und die Grundstücke (Grundsteuer 
B) für das Jahr 2023 gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 
07.08.1973 in der zurzeit gültigen Fassung öffentlich festgesetzt.
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ hat in ihrer Sitzung 
am 08.12.2022 die Hebesätze für die Grundsteuer, unverändert zum Vorjahr, 
festgesetzt.

Sie betragen: 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke
 Grundsteuer A 250 %
b) für die anderen Grundstücke
 Grundsteuer B 400 %

Um den Verwaltungsaufwand zu minimieren wird davon abgesehen, neue 
Grundsteuerbescheide für das Kalenderjahr 2023 zu versenden. Für alle 
Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage (Messbeträge) sich seit der letz-
ten Bescheiderteilung nicht geändert haben, wird durch diese öffentliche 
Bekanntmachung die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2023 in derselben 
Höhe wie für das Jahr 2022 festgesetzt.
Die Grundsteuer wird mit den zuletzt erteilten Vierteljahresbeträgen jeweils 
am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2023 zur Zahlung fällig. Für Steuerpflich-
tige, die von der Möglichkeit des § 28, Abs. 3 des GrStG Gebrauch gemacht 
haben (Jahreszahler), wird die Grundsteuer in einem Betrag am 01.07.2023 
fällig.
Ändern sich die Bemessungsgrundlagen oder die Hebesätze im Laufe des 
Jahres 2023, werden den Steuerpflichtigen Änderungsbescheide zugestellt.

Steuerpflichtigen, die am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, werden 

die jeweils fälligen Beträge von dem vereinbarten Konto abgebucht. Alle 
übrigen Steuerpflichtigen entrichten die jeweils fälligen Beträge bitte bis 
zu den vorstehend aufgeführten Fälligkeiten auf das Konto der Gemeinde 
Sydower Fließ bei der Deutschen Kreditbank AG
IBAN DE95 1203 0000 0010 5115 74
Swift/BIC BYLADEM1001

Wird die Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, ist ge-
mäß § 240 AO ein Säumniszuschlag zu erheben.

Mit dem Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung der Steuerfestsetzung tre-
ten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn 
ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Grundsteuerbescheid für das Jahr 2023 
zugegangen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung
Die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Monat, die mit 
dem Tag der Bekanntmachung beginnt, durch Widerspruch angefochten wer-
den. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Amtsver-
waltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Der Amtsdirektor, Berliner Straße 1,  
16359 Biesenthal einzulegen. Der Widerspruch hat keine aufschiebende 
Wirkung. Auch wenn Sie Widerspruch erheben sind Sie verpflichtet, die 
Steuer rechtzeitig zu bezahlen.

Biesenthal, den 12.01.2023

gez. Nedlin
Amtsdirektor

bis zu den vorstehend aufgeführten Fälligkeiten auf das Konto der Gemeinde 
Rüdnitz bei der Deutschen Kreditbank AG 

IBAN DE52 1203 0000 0010 5114 75
Swift/BIC BYLADEM1001

Rechtsbehelfsbelehrung
Die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Monat, die mit 
dem Tag der Bekanntmachung beginnt, durch Widerspruch angefochten wer-
den. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Amtsver-
waltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Der Amtsdirektor, Berliner Straße 1,  
16359 Biesenthal einzulegen. Der Widerspruch hat keine aufschiebende 
Wirkung. Auch wenn Sie Widerspruch erheben, sind Sie verpflichtet, die 
Steuer/Umlage rechtzeitig zu bezahlen.

Biesenthal, den 12.01.2023

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Mitteilungen zu den übrigen Abgabearten der Gemeinde Rüdnitz:
Bescheide für Pachten und Mieten werden nicht erstellt, da die Grundlage 
der Zahlung dieser Abgabearten der jeweilige Vertrag mit der Gemeinde 
Rüdnitz, vertreten durch das Amt Biesenthal-Barnim, ist. 
Sollten Sie zur Festsetzung von Steuern und Abgaben für das Jahr 2023 noch 
Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Steuern/Abgaben, Frau Schröder 
(03337 459955).

Festsetzung der Hundesteuer der Gemeinde Sydower Fließ  
nach § 12 b Abs. 2 Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg

Die Hundesteuer wird entsprechend der geltenden Satzungen festgesetzt 
und öffentlich bekannt gemacht.

Bescheide für diese Abgabeart werden 2023 ebenfalls nur an die Abgabe-
pflichtigen geschickt, bei denen sich die Höhe des Betrages gegenüber 2022 
geändert hat. 
In den übrigen Fällen gelten die Festsetzungen solange, bis ein neuer Be-
scheid erstellt und zugeschickt wird.

Gemäß der geltenden Hundesteuersatzung wird Hundesteuer in einem Be-
trag am 01.07.2023 fällig.

Steuerpflichtigen, die am SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, 
werden die jeweils fälligen Beträge von dem vereinbarten Konto abgebucht. 
Alle übrigen Steuerpflichtigen entrichten die jeweils fälligen Beträge bitte 
bis zu den vorstehend aufgeführten Fälligkeiten auf das Konto der Gemeinde 
Sydower Fließ bei der Deutschen Kreditbank AG

IBAN DE95 1203 0000 0010 5115 74
Swift/BIC BYLADEM1001
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Beschlüsse der Mitgliederversammlung der  
Jagdgenossenschaft Ruhlsdorf/Marienwerder vom 01.12.2022 

Die Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Ruhlsdorf/Marien-
werder hat am 01.12.2022 beschlossen, dass die Reinerträge aus der Jagd-
nutzung für das Jagdjahr 2021/2022 an die Jagdgenossen (= Eigentümer 
bejagdbarer Flächen) ausgezahlt werden, die ihren Anspruch innerhalb des 
laufenden Jagdjahres geltend machen. Gleiches gilt im Rahmen der gesetz-
lichen Verjährung für die Reinerträge der vorangegangenen drei Jagdjahre.
 
Die Jagdgenossen haben den alten Gremien der Jagdgenossenschaft (Jagd-
vorstand, Kassenführer, Rechnungsprüfer) für die vorangegangenen Jagdjah-
re Entlastung erteilt und neue Rechnungsprüfer gewählt. Weiterhin wurde 
ein Haushaltsplan für das Jagdjahr 2022/2023 beschlossen. Der Vorstand 

wurde zudem ermächtigt, Spenden/Zuwendungen in einer Gesamthöhe 
von bis zu 1.200 EUR für die Kitas in Ruhlsdorf und Marienwerder sowie 
die Grundschule Marienwerder auszureichen. Außerdem wurde beschlos-
sen, dass der auszuzahlende Reinertrag für das Jagdjahr 2021/2022 auf 
8,00 EUR/ha aufgestockt wird. Dazu werden bereits verjährte, nicht abgeru-
fene Reinerträge früherer Jagdjahre verwendet.
Für die nächste Versammlung wird um weitere Vorschläge für z. B. Spenden 
oder Zuwendungen gebeten.
 

Der Vorstand

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Rüdnitz

Öffentliche Auslegung des 2. Entwurfes des Bebauungsplans  
„Wendestelle Langerönner Weg“ der Gemeinde Rüdnitz,  

nach § 3 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz hat in ihrer Sitzung am 
15.12.2022 den 2. Entwurf zum Bebauungsplan „Wendestelle Langerönner 
Weg“ beschlossen und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. Die Aufstel-
lung des Bebauungsplans erfolgt im beschleunigten Verfahren nach § 13 b 
BauGB ohne Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB.
Planungsziel ist die Entwicklung eines Allgemeinen Wohngebietes nach § 4 
BauNVO und privaten Hausgärten zur Deckung der Nachfrage nach Wohn-
grundstücken.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt in der Gemarkung Rüdnitz, 
Flur 8 im Flurstück 18 (tlw.). Das ca. 0,2 ha große Plangebiet liegt am nord-
westlichen Rand des Siedlungsbereiches von Rüdnitz, im Bereich der Wen-
destelle am Langerönner Weg. Südlich verläuft der öffentliche Langerönner 
Weg, daran anschließend Wohngrundstücke. Nördlich, östlich und westlich 
wird das Plangebiet von Waldflächen im Eigentum des Vorhabenträgers ein-
gefasst.
Zum Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom Januar 2022 wurden 
im Rahmen der bereits durchgeführten Offenlage Anregungen und Hinwei-
se vorgebracht, die zu einer Änderung und Ergänzung der Planung geführt 
haben. Es wird bestimmt, dass zum hier vorliegenden 2. Entwurf des Bebau-
ungsplanes in der Fassung vom November 2022 Stellungnahmen nur zu den 
geänderten oder ergänzten Teilen vorgebracht werden können (§ 4a Abs. 3 
BauGB).
Der 2. Entwurf des Bebauungsplanes wird gemäß § 3 Abs. 2 i. V. m. § 4a 
Abs. 3 BauGB in der Zeit vom

08. Februar 2023 bis einschließlich 03. März 2023

in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Dienstort Plottkeallee 5, 
16359 Biesenthal, zu den üblichen Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht öf-
fentlich ausgelegt.
Während der Auslegungsfrist können von jedermann – schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift – Stellungnahmen in der Amtsverwaltung des 
Amtes Biesenthal-Barnim, Dienstort Plottkeallee 5, 16359 Biesenthal, FB 
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften, abgegeben werden. Schrift-
liche Stellungnahmen sind postalisch an das Amt Biesenthal-Barnim, SB 
Bauleitplanung, Berliner Straße 1, 16359 Biesenthal, zu richten.
Zur Einhaltung von Schutzmaßnahmen im Rahmen der Covid-19-Pandemie 
wird darum gebeten, die hinterlegten Planungsunterlagen auf der Home-
page des Amtes Biesenthal-Barnim (https://www.amtbiesenthal-barnim.de/
amt17_20.htm) abzurufen. Ergänzend werden die Planungsunterlagen in den 
oben genannten separaten Räumlichkeiten der Amtsverwaltung zugänglich 
gemacht. Termine für Einsichtnahmen sind vorab telefonisch unter 03337 
- 459932 zu vereinbaren oder an der Klingel im Eingangsbereich des Amts-
gebäudes Plottkeallee 5 anzumelden. Fragen zu den Planinhalten können zu 
den üblichen Dienstzeiten telefonisch unter o. g. Telefonnummer gestellt 
werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass während der Auslegungsfrist nicht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
„Wendestelle Langerönner Weg“ der Gemeinde Rüdnitz unberücksichtigt 
bleiben können.

Datenschutzinformation
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des  

Rechtsbehelfsbelehrung
Die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Monat, die mit 
dem Tag der Bekanntmachung beginnt, durch Widerspruch angefochten wer-
den. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Amtsver-
waltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Der Amtsdirektor, Berliner Straße 1,  
16359 Biesenthal einzulegen. Der Widerspruch hat keine aufschiebende 
Wirkung. Auch wenn Sie Widerspruch erheben, sind Sie verpflichtet, die 
Steuer/Umlage rechtzeitig zu bezahlen.

Biesenthal, den 12.01.2023

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Mitteilungen zu den übrigen Abgabearten der Gemeinde Sydower 
Fließ:
Bescheide für Pachten und Mieten werden nicht erstellt, da die Grund-
lage der Zahlung dieser Abgabearten der jeweilige Vertrag mit der Ge-
meinde Sydower Fließ, vertreten durch das Amt Biesenthal-Barnim, ist.  
Sollten Sie zur Festsetzung von Steuern und Abgaben für das Jahr 2023 noch 
Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Steuern/Abgaben, Frau Schröder 
(03337 459955).
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— Ende der amtlichen Bekanntmachungen —

§ 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 (1) Buchst. e Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. Sofern Sie 
Ihre Stellungnahme ohne Absenderangabe abgeben, erhalten Sie keine Mit-
teilung über das Ergebnis der Prüfung.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Informations-
pflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteili-
gung nach BauGB (Art. 13 DSGVO)“, welches mit ausliegt.

Biesenthal, den 19.12.2022

gez. A. Nedlin
Amtsdirektor

Der 2. Entwurf zum Bebauungsplan zur Einbeziehung von Außenbereichs-
flächen in das beschleunigte Verfahren gemäß § 13 b BauGB „Wendestelle 
Langerönner Weg“ der Gemeinde Rüdnitz in der Fassung vom November 
2022, bestehend aus Planzeichnung Teil A und B sowie Begründung wird 
gem. § 4a (4) BauGB während der Auslegungsfrist zusätzlich auch auf der 
Homepage des Amtes Biesenthal-Barnim hinterlegt (https://www.amt-bie-
senthalbarnim.de/amt17_20.htm).

Geltungsbereich der Bebauungsplans gem. § 13 b BauGB „Wendestelle Langerönner Weg“  
der Gemeinde Rüdnitz (unmaßstäblich)

Einladung zur Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Priesterpfuhl  
in der Gemarkung Danewitz

Sehr geehrte Mitglieder,
hiermit lade ich Sie recht herzlich zu unserer Mitgliederversammlung am 
Freitag, den 17.02.2023 um 18.00 Uhr ein.
Ort der Versammlung:  Gasthaus „Zum Spilling“,
 in der Bernauer Straße 34, in 16321 Rüdnitz

Tagesordnung:
1.  Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
2.  Genehmigung der Tagesordnung
3.  Verlesung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 18.02.2022
4.  Jahresbericht Jagdjahr 2021/22
5.  Kassenbericht Jagdjahr 2021/22
6.  Bericht des Rechnungsprüfers
7.  Beschluss Nr.: 1/23 – Entlastung des Vorstandes für das Jagdjahr 

2021/22
8.  Beschluss Nr.: 2/23 – Haushaltsplan Jagdjahr 2022/23
9.  Wahl eines Datenschutzbeauftragten für die Jagdgenossenschaft

10.  Bericht der Jagdpächter – Jagdjahr 2021/22
11.  Sonstiges

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung spendieren die Jagdpächter 
allen Jagdgenossen ein deftiges Wildbretessen.
Für die Auszahlung des Reinertrages an die Mitglieder ist die Angabe der 
vollständigen Bankverbindung unbedingt erforderlich. Mitglieder, wel-
che diese Angaben noch immer nicht hinterlegt haben, werden wiederum 
aufgefordert sich diesbezüglich mit dem Vorsitzenden – Herrn Peter Voigt; 
Dorfstraße 67; 16359 Biesenthal OT Danewitz – unter Tel. 0173-6977691 in 
Verbindung zu setzen. Ebenso ist eine Änderung der Bankverbindung ent-
sprechend zeitnah anzuzeigen.

Ich freue mich auf Ihre Teilnahme und verbleibe mit freundlichen Grüßen

Peter Voigt
Jagdvorsteher
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Sonstige ortsübliche Bekanntmachungen und mitteilungen

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal vom 08.12.2022

Beschluss Nr. 60/2022
Wirtschafts- und Instandhaltungsplan 2023 der Wohnungs- und Bau-
gesellschaft mbH Bernau
Beschlusstext:
1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal erteilt dem 

Wirtschafts- und Instandhaltungsplan 2023 der Wohnungs- und Bauge-
sellschaft mbH Bernau für die verwaltenden Objekte der Stadt Biesen- 
thal die Zustimmung.

2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-
men der Stadt Biesenthal zu handeln.

– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 63/2022
Haushaltssatzung 2023
Beschlusstext:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal beschließt die 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 in der vorliegenden Form (An-
lage).
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 57/2022
Festsetzung Höchstbetrag Kassenkredit
Beschlusstext:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal beschließt, den 
Höchstbetrag des Kassenkredites gemäß § 76 Abs. 2 BbgKVerf für das 
Haushaltsjahr 2022 und folgende Haushaltsjahre auf 1.899.000,00 € fest-
zusetzen.
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 62/2022
Verlängerung Gehweg Ruhlsdorfer Straße in 16359 Biesenthal 
Vergabe der Planungsleistungen nach HOAI 2021 § 39 – Freianlagen
Beschlusstext:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal beschließt:
1.  Den Auftrag für die Planungsleistungen für die Verlängerung des Geh-

weges Ruhlsdorfer Straße an das Büro
 IVU GmbH
 Am Hasensprung 11a 
 16567 Mühlenbecker Land

 mit dem wirtschaftlichsten Angebot in Höhe von 48.292,14 € (brutto) zu 
erteilen.

2.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-
men der Stadt Biesenthal zu handeln und alle erforderlichen Schritte zur 
Umsetzung des Beschlusses durchzuführen.

– Beschluss angenommen

Biesenthal, 08.12.2022
Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechzeiten
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Zentrale Dienste / Finanzen – Sitzungsdienst – Zim-
mer 205 eingesehen werden. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Beschlüsse der Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz vom 15.12.2022

Beschluss Nr. 64/2022
1. Änderung des Stellenplans 2023 der Gemeinde Rüdnitz
Beschlusstext:
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz beschließt den geänder-

ten Stellenplan in der vorliegenden Form.
2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, für die 

Gemeinde Rüdnitz zu handeln.
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 65/2022
Bebauungsplan „Wendestelle Langerönner Weg“
– Billigung des 2. Entwurfes
–  Beteiligung der Öffentlichkeit und eingeschränkte Beteiligung 

der betroffenen Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange

Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz beschließt:
1.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz wägt entsprechend dem 

beigefügten Abwägungsmaterial (Anlage 1) die in den Verfahren nach 
§§ 2 (2), 3 (2) und 4 (2) BauGB eingegangenen Stellungnahmen zum 
Entwurf des Bebauungsplans „Wendestelle Langerönner Weg“ in der 
Fassung vom Januar 2022 gegeneinander und untereinander ab.

2.  Der überarbeitete 2. Entwurf zum Bebauungsplan „Wendestelle 
Langerönner Weg“ in der Fassung vom November 2022, bestehend 
aus Planzeichnung (Teil A und B) sowie Begründung, wird gebilligt  
(Anlage 2).

3.  Der überarbeitete 2. Entwurf zum Bebauungsplan „Wendestelle Lange- 
rönner Weg“ ist mit Begründung gem. § 3 (2) BauGB öffentlich auszu-

legen. 
 Gleichzeitig soll gem. § 4 a Abs. 3 i. V. m. § 4 (2) BauGB die Beteiligung 

der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange zum 2. Ent-
wurf erfolgen. 

4.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-
men der Gemeinde Rüdnitz zu handeln.

– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 66/2022
Vergabe der Bauleistungen für die Erweiterung der Fahrradstellflä-
che in der Gemeinde Rüdnitz, Bernauer Straße (L200)
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz beschließt:
1.  Den Auftrag für die Bauleistungen der Firma

 Märkisch Grün GmbH
 Eberswalder Straße 1a
 16230 Melchow
 

 mit dem wirtschaftlichsten Angebot in Höhe von 50.770,64 € (brutto) zu 
erteilen.

2.  Die überplanmäßigen Auszahlungen von 5.770,64 € werden aus der 
Buchungsstelle 54.1.01/0542.785200 gedeckt. 

3.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-
men der Gemeinde Rüdnitz zu handeln und alle erforderlichen Schritte 
zur Umsetzung des Beschlusses durchzuführen.

– Beschluss angenommen
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Beschluss Nr. 72/2022
Grundsatzbeschluss zum Neubau des U3-Bereiches der Kita Traum-
haus – 2. BA
Beschlusstext:
1.  Die Gemeindevertretung Rüdnitz beschließt, für den Ü3-Bereich der Kita 

Traumhaus einen Neubau zur Betreuung von 80 Kindern zu errichten.
2.  Die Leistungsphasen 1 und 3 gemäß HOAI werden aus Mitteln des 

Haushaltes 2022 ausgeschrieben und beauftragt. Eine Weiterführung 
der Planung über die Leistungsphasen 1 – 3 und des 2. Bauabschnitts 
stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit.

3.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-
men der Gemeinde Rüdnitz zu handeln und alle erforderlichen Schritte 
zur Umsetzung des Beschlusses durchzuführen.

– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 71/2022
Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen für die Betreuung 
von Kindern in Fremdgemeinden
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz beschließt: 
1.  die überplanmäßigen Aufwendungen der Buchungsstelle 

36.5.01.531200 in Höhe von 48.200,– € zur Verfügung zu stellen.
2.  die überplanmäßigen Aufwendungen aus Mehrerträgen der Buchungs-

stelle 61.1.01.401300 (Gewerbesteuererträge) zu decken.
3.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, für die 

Gemeinde Rüdnitz zu handeln.
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 70/2022
Positives Votum zur Schaffung einer möglichen Filialschule in der 
Gemeinde Rüdnitz
Beschlusstext:
1.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz steht der möglichen 

Schaffung einer Filialschule in der Gemeinde positiv gegenüber.
2.  Die Gemeindevertretung würde die Verkürzung der Schulwege für Kin-

der der Klassen 1–4 begrüßen.
3.  Die Gemeinde verfügt über ein Grundstück, das planungsrechtlich für 

die Errichtung einer Schule gesichert ist und welches sie dem Schulver-

band Sydow bei Bedarf zur Verfügung stellen wird.
4.  Die Gemeinde Rüdnitz sieht mögliche Synergie-Effekte zwischen der 

Errichtung einer Filialschule am Standort Rüdnitz und dem geplanten 
Neubau für die Kita Traumhaus Rüdnitz und ist gewillt, die sich aus dem 
Schulbetrieb ergebenden zusätzlichen Anforderungen in ihren Planun-
gen zu berücksichtigen. Die betrifft insbesondere die Ausgestaltung der 
vorgesehenen Vollküche und die Hort-Betreuung der Kinder.

– Beschluss angenommen

NÖ

Beschluss Nr. 67/2022
Grundstücksangelegenheiten
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 68/2022
Grundstücksangelegenheiten
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 69/2022
Vertragliche Angelegenheiten
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 73/2022
Grundstücksangelegenheiten
– Beschluss angenommen

Rüdnitz, 15.12.2022

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechzeiten
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Zentrale Dienste / Finanzen – Sitzungsdienst – Zim-
mer 205 eingesehen werden. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Beschlüsse der Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ vom 08.12.2022

Beschluss Nr. 29/2022
Haushaltssatzung 2023
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ beschließt die Haus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 in der vorliegenden Form (Anlage).
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 23/2022
Festsetzung Höchstbetrag Kassenkredit
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ beschließt, 
den Höchstbetrag des Kassenkredites gemäß § 76 Abs. 2 BbgK-
Verf für das Haushaltsjahr 2022 und folgende Haushaltsjahre auf 
390.500,00 € festzusetzen.
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 27/2022
Grundlagenbeschluss zur Umsetzung von Ergänzungsbauten für den 
Sängerplatz
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ beschließt:
1.  die bauliche Erweiterung des Sängerplatzes um einen Sanitärbereich 

mit barrierefreiem WC, einen Lagerbereich und einer befestigten Tanz-
fläche.

2.  die Ausschreibung eines Objektplaners zur Erstellung der Entwurfspla-
nung und Einreichung eines entsprechenden Bauantrags. Die Entwurfs-
planung ist durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ 
zu bestätigen.

3.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im 
Namen der Gemeinde Sydower Fließ zu handeln und alle erforderlichen 
Schritte zur Umsetzung des Beschlusses durchzuführen.

– Beschluss angenommen
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NÖ

Beschluss Nr. 28/2022
Grundstücksangelegenheiten
– Beschluss angenommen

Sydower Fließ, 08.12.2022

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechzeiten
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Zentrale Dienste / Finanzen – Sitzungsdienst – Zim-
mer 205 eingesehen werden. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

— EndE dEs amtlichEn tEils —

— Ende der sonstigen ortsüblichen Bekanntmachungen und mitteilungen —
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InformAtIonen AuS der AmtSverwAltung

Annahme von Beiträgen für das Amtsblatt Biesenthal-Barnim:
Amtsverwaltung Biesenthal-Barnim, Berliner Str. 1, 16359 Biesenthal

Zimmer 302
Tel: (03337) 45 99 58 oder 4599 0, Fax: (03337) 45 99 40

E-Mail: amtsblatt@amt-biesenthal-barnim.de
Annahmezeiten: 

Mo, Do 9 – 12 Uhr, 13 – 15 Uhr | Di 9 – 12 Uhr, 14 – 18 Uhr

Annahme von Anzeigen:
Wolfgang Beck, Tel. (03337) 45 10 20, Fax (03337) 45 09 19

E-Mail: amtsblatt@gmx.net

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe  
des Amtsblattes Biesenthal-Barnim: 14. Februar 2023 

Erscheinungsdatum: 28. Februar 2023

II. nIchtAmtlIcher teIl

Allen Jubilaren und 
Geburtstagskindern 
des Monats Februar 
übermitteln wir 
die herzlichsten 
Glückwünsche!

Ihre Amtsverwaltung
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Auslage des Amtsblattes  
in den Gemeinden
BIeseNThAl 
Amtsgebäude Berliner Straße 1
Amtsgebäude Plottkeallee 5
Q1 Tankstelle Eberswalder Chaussee 5
Café und Konditorei Franke Breite Straße 10
Der Hofladen Danewitz Dorfstraße 22
MArIeNWerder 
Café Sophiengarten Ruhlsdorfer Straße 13
GrüNTAl 
Minimarkt Stefan Seemke Dorfstraße 28, Sydower Fließ,  
 OT Grüntal

sITzuNGsTerMINe des AMTsBereIches  
BIeseNThAl-BArNIM IM MoNAT FeBruAr

06.02.2023 Bau- und Planungsausschuss der GV der Gemeinde 
19:00–22:00 Uhr Rüdnitz, Räumlichkeiten, Begegnungsstätte Rüdnitz
06.02.2023 Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow 
19:00–22:00 Uhr Räumlichkeiten, Touristisches Begegnungszentrum
06.02.2023 Kultur- und Sozialausschuss der GV der Gemeinde 
19:00–22:00 Uhr  Breydin, Räumlichkeiten, Kulturraum Trampe
07.02.2023 Kultur- & Sozialausschuss der GV der Gemeinde 
19:00–22:00 Uhr  Rüdnitz, Räumlichkeiten, Kinder- und Jugendhaus 

„Creatimus“
08.02.2023 Ortsbeirat des Ortsteils Ruhlsdorf, Gemeinde 
19:00–21:30 Uhr  Marienwerder, Räumlichkeiten, Bürgerhaus Ruhlsdorf
08.02.2023 Ausschuss Bauen & Infrastruktur der GV der Gemeinde 
19:00–22:00 Uhr  Marienwerder,  
  Räumlichkeiten, Gemeindezentrum Marienwerder
08.02.2023 Haushalts- und Sozialausschuss der SVV der Stadt 
19:00–22:00 Uhr Biesenthal, Mensa, Grundschule „Am Pfefferberg“
09.02.2023 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal 
19:00–22:00 Uhr Mensa, Grundschule „Am Pfefferberg“
13.02.2023 Ausschuss A1 des Amtsausschusses des Amtes 
19:00–22:00 Uhr Biesenthal-Barnim  
  Mensa, Grundschule „Am Pfefferberg“
14.02.2023 Verbandsausschuss der Verbandsversammlung des 
17:30–20:30 Uhr Schulverbandes Sydow  
  Sitzungsraum, Amtsverwaltungsgebäude Haus 2
14.02.2023 Ortsbeirat Danewitz 
19:00–22:00 Uhr Räumlichkeiten, Gemeindehaus Danewitz
15.02.2023 Bauausschuss der SVV der Stadt Biesenthal 
19:00–22:00 Uhr Mensa, Grundschule „Am Pfefferberg“
16.02.2023 Ausschuss Finanzen & Haushalt der GV der Gemeinde 
19:00–22:00 Uhr Marienwerder  
  Räumlichkeiten, Gemeindezentrum Marienwerder
16.02.2023 Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz 
19:00–22:00 Uhr Räumlichkeiten, Gaststätte „Zum fröhlichen Gustav“
20.02.2023 Sozialausschuss der GV der Gemeinde Marienwerder 
18:00–22:00 Uhr Räumlichkeiten, Gemeindezentrum Marienwerder
20.02.2023 Bauausschuss der GV der Gemeinde Melchow 
19:00–22:00 Uhr Räumlichkeiten, Touristisches Begegnungszentrum
20.02.2023 Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin 
19:00–22:00 Uhr Räumlichkeiten, Fachwerkkirche Tuchen
23.02.2023 Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ 
19:00–22:00 Uhr Mensa, Grundschule Grüntal
27.02.2023 Amtsausschuss des Amtes Biesenthal-Barnim 
19:00–22:00 Uhr Mensa, Grundschule „Am Pfefferberg“
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Die nächste Sprechstunde der Schiedsstelle des Amtes Biesenthal- 
Barnim findet am Dienstag, den 28. Februar 2023 in der Zeit von 17 bis 
18 Uhr im Amtsgebäude in der Plottkeallee 5, Raum 208, statt.

sprechsTuNde der schIedssTelle

zuschüsse für Vereine und Initiativen der stadt Biesenthal 
Vereine, Initiativen und Interes-
sengruppen, die ihren Wir-
kungskreis in der Stadt Biesen- 
thal haben und deren Angebote 
hauptsächlich auf die Bürgerin-
nen und Bürger der Stadt Bie-
senthal ausgerichtet sind, kön-
nen gemäß der Kultur- und 
Sportförderrichtlinie der Stadt 
Biesenthal bis spätestens 
28.02.2023 beim Amt Biesen- 
thal-Barnim, Berliner Straße 1, 
16359 Biesenthal einen schrift-
lichen Antrag auf Bezuschus-
sung im Bereich von Kultur und 
Sport, Heimat- und Traditions-

pflege für das Jahr 2023 stellen. 
Das Antragsformular kann auf 
der Web-Seite des Amtes Bie-
senthal-Barnim unter www.
amt-biesenthal-barnim.de/for-
mulare  oder der Stadt Biesen- 
thal unter www.biesenthal.de 
heruntergeladen werden. 

Der Antrag muss beinhalten:  
•  eine Beschreibung der Maß-

nahme bzw. des Veranstal-
tungsinhalts für die ein Zu-
schuss beantragt wird;

•  den Veranstaltungstermin;
•  einen Ansprechpartner;

•  Einnahmen- und Ausgaben-
plan.

Die Richtlinie zur Förderung von 
Kultur und Sport in der Stadt 
Biesenthal kann unter  

www.amt-biesenthal-barnim.
de/satzungen-2  eingesehen 
werden.

D.  Franz
SB Kultur, Jugend, Soziales 

das schöffenamt
Im ersten Halbjahr 2023 werden 
bundesweit die Schöffen und Ju-
gendschöffen für die Amtszeit 
von 2024 bis 2028 gewählt. Ge-
sucht werden in unseren Ge-
meinden Frauen und Männer, 
die am Amtsgericht und Land-
gericht als Vertreter des Volkes 
an der Rechtsprechung in Straf-
sachen teilnehmen. 
Die Gemeindevertretungen 
schlagen doppelt so viele Kandi-
daten vor, wie an Schöffen bzw. 
Jugendschöffen benötigt wer-
den. Aus diesen Vorschlägen 
wählt der Schöffenwahlaus-
schuss beim Amtsgericht in der 
zweiten Jahreshälfte 2023 die 
Haupt- und Ersatzschöffen. Ge-
sucht werden Bewerberinnen 
und Bewerber, die in der Ge-
meinde wohnen und am 
1.1.2024 mindestens 25 und 
höchstens 69 Jahre alt sein wer-
den. Wählbar sind deutsche 
Staatsangehörige, die die deut-
sche Sprache ausreichend be-
herrschen. 
Wer zu einer Freiheitsstrafe von 
mehr als sechs Monaten verur-
teilt wurde oder gegen wen ein 
Ermittlungsverfahren wegen ei-
ner schweren Straftat schwebt, 
die zum Verlust der Übernahme 
von öffentlichen Ämtern führen 
kann, ist von der Wahl ausge-
schlossen. Auch hauptamtlich in 
oder für die Justiz Tätige (Richter, 
Rechtsanwälte, Polizeivollzugs-
beamte, Bewährungshelfer, 
Strafvollzugsbedienstete usw.) 
und Religionsdiener sollen nicht 
zu Schöffen gewählt werden. 

Schöffen sollten über soziale 
Kompetenz verfügen, d. h. das 
Handeln eines Menschen in sei-
nem sozialen Umfeld beurteilen 
können. Von ihnen werden Le-
benserfahrung und Menschen-
kenntnis erwartet. Die ehren-
amtlichen Richter müssen 
Beweise würdi-
gen, d. h. die Wahr-
s c h e i n l i c h k e i t , 
dass sich ein be-
stimmtes Gesche-
hen wie in der Anklage behaup-
tet ereignet hat oder nicht, aus 
den vorgelegten Zeugenaussa-
gen, Gutachten oder Urkunden 
ableiten können. Die Lebenser-
fahrung, die ein Schöffe mit-
bringen muss, kann sich aus be-
ruflicher Erfahrung und/oder 
gesellschaftlichem Engagement 
rekrutieren. Dabei steht nicht 
der berufliche Erfolg im Mittel-
punkt, sondern die Erfahrung, 
die im Umgang mit Menschen 
erworben wurde. Schöffen in Ju-
gendstrafsachen sollen über be-
sondere Erfahrung in der Ju-
genderziehung verfügen.
Das verantwortungsvolle Amt 
eines Schöffen verlangt in ho-
hem Maße Unparteilichkeit, 
Selbstständigkeit und Reife des 
Urteils, aber auch geistige Be-
weglichkeit und – wegen des 
anstrengenden Sitzungsdiens-
tes – gesundheitliche Eignung. 

Juristische Kenntnisse irgend-
welcher Art sind für das Amt 
nicht erforderlich. 

Schöffen müssen ihre Rolle im 
Strafverfahren kennen, über 
Rechte und Pflichten informiert 
sein und sich über die Ursachen 
von Kriminalität und den Sinn 
und Zweck von Strafe Gedanken 
gemacht haben. Sie müssen be-
reit sein, Zeit zu investieren, um 

sich über ihre Mit-
wirkungs- und  
Gestaltungsmög-
lichkeiten weiter-
zubilden. Wer zum 

Richten über Menschen berufen 
ist, braucht Verantwortungsbe-
wusstsein für den Eingriff durch 
das Urteil in das Leben anderer 
Menschen. 

Objektivität und Unvoreinge-
nommenheit müssen auch in 
schwierigen Situationen ge-
wahrt werden, etwa wenn der 
Angeklagte aufgrund seines 
Verhaltens oder wegen der vor-
geworfenen Tat zutiefst unsym-
pathisch ist oder die öffentliche 
Meinung bereits eine Vorverur-
teilung ausgesprochen hat. 

Schöffen sind mit den Berufs-
richtern gleichberechtigt. Für  
jede Verurteilung und jedes 
Strafmaß ist eine Zwei-Drit-
tel-Mehrheit in dem Gericht er-
forderlich. Gegen beide Schöffen 
kann niemand verurteilt wer-
den. Jedes Urteil – gleichgültig 
ob Verurteilung oder Freispruch 
– haben die Schöffen daher mit 
zu verantworten. Wer die per-
sönliche Verantwortung für ei-
ne mehrjährige Freiheitsstrafe, 

für die Versagung von Bewäh-
rung oder für einen Freispruch 
wegen mangelnder Beweislage 
nicht übernehmen kann, sollte 
das Schöffenamt nicht anstre-
ben. In der Beratung mit den Be-
rufsrichtern müssen Schöffen 
ihren Urteilsvorschlag stand-
haft vertreten können, ohne 
besserwisserisch zu sein, und 
sich von besseren Argumenten 
überzeugen lassen, ohne oppor-
tunistisch zu sein. Ihnen steht in 
der Hauptverhandlung das Fra-
gerecht zu. Sie müssen sich ver-
ständlich ausdrücken, auf den 
Angeklagten wie andere Pro-
zessbeteiligte eingehen können 
und an der Beratung argumen-
tativ teilnehmen. Ihnen wird 
daher Kommunikations- und 
Dialogfähigkeit abverlangt.

Interessenten bewerben sich für 
das Schöffenamt in allgemeinen 
Strafsachen (gegen Erwachsene) 
bis zum 28.02.2023 beim Amt 
Biesenthal-Barnim, Berliner 
Straße 1, Tel.: 03337/4599 0,
E-Mail: poststelle@amt-bie-
senthal-barnim.de

Damit Ihre Bewerbung besser 
bearbeitet werden kann, ver-
wenden Sie dafür bitte das For-
mular von der Internetseite des 
Amtes 
https://www.amt-biesenthal- 
barnim.de/ankuendigung/
schöffenwahl-2023
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nAchrIchten AuS den gemeInden

StAdt BIeSenthAl

 Sprechzeiten des ehrenamtlichen Bürgermeisters
Dienstag 15.30 – 18.00 Uhr, Rathaus Biesenthal, Am Markt 1
Terminabsprache erbeten,  03337/2003

 Erreichbarkeit des Sekretariats
Montag – Donnerstag  9 – 12 Uhr / Dienstag  14 – 18 Uhr
 03337/2003, Fax 03337/3050, E-Mail: buergermeister@biesenthal.de

 Sprechzeiten des Ortsvorstehers von Danewitz
Die Sprechstunde findet alle vierzehn Tage  
jeweils dienstags im Gemeindehaus  
von 18:00 Uhr bis 19:00 statt.
Termine im Februar: 07.02. | 21.02.

 Arbeitslosenservice-Einrichtung Bernau
Bürgerberatungen in Biesenthal, Am Markt 1, Rathaus.  
Sprechstunde: der 2. Dienstag jeden Monats! 
Nächster Termin: 14.02.2023

Biesenthal-Kalender 2023  
für unsere ü65-senioren 

Sehr geehrte Seniorinnen und 
Senioren der Stadt Biesenthal 
und Danewitz,
für alle Ü65-Senioren, die bisher 
ihren kostenlosen Biesen- 
thal-Kalender noch nicht abho-
len konnten, besteht hierfür die 
Möglichkeit zu den Öffnungs-
zeiten der Tourist-Informati-
on:  
 am Dienstag von 10 – 12 Uhr 

und 13 – 18 Uhr
 am Donnerstag, Freitag, Sonn-
abend von 10 – 14 Uhr 

Weitere Biesenthal-Kalender 
können für 5,00 € in der Tou-
rist-Information im Rathaus 
Biesenthal käuflich erworben 
werden.

Carsten Bruch
ehrenamtlicher Bürgermeister

Neues aus dem Waldgremium
Am 8. Januar trafen sich ca. 60 
Interessierte zum Waldspazier-
gang im Biesenthaler Stadtwald. 
7 Grad und leichter Nieselregen 
konnten uns nicht abhalten. Der 
Revierförster Herr Schulz führte 
uns und hatte Interessantes zu 
berichten. Die Wanderer hatten 
Fragen und der Revierförster 
hatte Antworten.

Wir erfuhren, dass der Biesen- 
thaler Stadtwald ein Gewinn ist 
für die Stadt und viel investiert 
wird, um den Waldumbau vor-
anzutreiben. Bisher wurden je-
des Jahr 10 ha umgestaltet. Eine 
Steigerung ist notwendig, um 
den Stadtwald für die Zukunft 
widerstandsfähiger zu machen. 
Dazu gibt es verschiedene Ins- 
trumente. Aufforstung mit 
Laubgehölzen in eingezäuntem 
Bereich und stärkere Bejagung 
bei den neuen Flächen gehören 
dazu, aber auch die so genannte 
Hähersaat. Dabei wird gezielt 
der Eichelhäher mit Eicheln ge-
füttert. Dieser versteckt sein 
Futter im Wald und vergisst 
dann 90 % seiner Vorräte. So 
sorgt er für junge Eichen im 
Stadtwald.
Interessant war auch, dass un-
ser Stadtwald ein Teil eines viel 
größeren Reviers eines Wolfsru-
dels ist. Die zwei Elterntiere und 
ihre fünf Jungen sind aber sehr 
scheu und ungefährlich für den 

Spaziergänger. Wenn man einen 
Blick erhascht, kann man sich 
glücklich schätzen. Hunde soll-
ten aber an der Leine gehen, da-
mit eine Wolfsbegegnung für 
unsere Lieblinge nicht schlecht 
endet. 

Die nächste Etappe unserer 
Wanderung war der Rastplatz 
Pöhlizbrück. Dort wartete ein 
Lagerfeuer mit einer vorzügli-
chen veganen Suppe, heißem 
Tee, heißem Sanddorn-Apfelsaft 
und Stockbrot auf uns. Es hat al-
len geschmeckt  und die Verpfle-
gung wurde gelobt. Wir genos-
sen die Pause, das Feuer und die 
Gespräche und waren uns einig, 
dass eine neue Wanderung im 
Frühsommer oder Herbst schön 
wäre. 
Der Rückweg führte uns dann 
entlang des Flusses Finow, über 
die Wehrmühle zum Markt bzw. 
Pferdehof.
Wir danken allen Beteiligten für 
Ihr Interesse und freuen uns auf 
ein Wiedersehen. Wenn Sie im 
Waldgremium mitarbeiten wol-
len, melden Sie sich bei uns (Ca-
rina Vogel, Tel. 01705374047). 

Unser nächstes Treffen findet 
am 16. Februar um 18:00 Uhr im 
Restaurant Salute in Biesenthal 
statt.

Frauke Schatt

Foto: C. Vogel

seniorenbeirat der stadt Biesenthal
Der Seniorenbeirat der Stadt 
Biesenthal vertritt die Interes-
sen der Seniorinnen und Senio-
ren gegenüber den politischen 
Gremien der Stadt. Wir treffen 
uns alle zwei Monate zur Bera-
tung, Ort und Zeit werden in 
diesem Publikationsorgan, in 

den Anschlagkästen und im In-
ternet veröffentlicht. Wir stehen 
Ihnen als Ansprechpartner zur 
Verfügung und freuen uns auf 
Gäste bei unseren Sitzungen. 
Kontakt: seniorenbeirat@
stadt-biesenthal.de
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Aktivitäten der Willkommensinitiative Biesenthal 
Seit bekannt wurde, dass wir in 
Biesenthal eine Gemeinschafts-
unterkunft für Geflüchtete be-
kommen würden, haben sich im 
November 2022 engagierte 
Menschen in einer Willkom-
mensinitiative zusammenge-
funden, die sich in den Räumen 
des Kulturbahnhofs trifft. Hier 
wird besprochen und mit der 
Heimleitung abgestimmt, wel-
cher Bedarf an Hilfe besteht und 
wie man am besten unterstüt-
zen kann. 
Sehr bald gab es ein ehrenamtli-
ches Angebot eines Sprachun-
terrichts im Kulturbahnhof – in-
clusive Kinderbetreuung, der 
nun bald mit zwei Terminen pro 
Woche als Volkshochschulkurs 
starten wird (Mi und Fr 12–14 
Uhr). Weiterhin gibt es ein 
Spieltreffen für die Kinder, die 
bisher noch kein Angebot für ei-
nen Schulbesuch haben (Mi 
14:30–16:30 Uhr).
In der Weihnachtszeit hat die In-
itiative mehrere Aktivitäten an-
geboten, um den Geflüchteten 
Abwechslung zu bieten, Ge-
meinschaft untereinander und 
zu den Aktiven der Willkom-
mensinitiative Biesenthal zu 
schaffen sowie durch eine ge-
meinsame Fahrt mit ÖPNV zu 
helfen, sich zu orientieren und 
Selbstständigkeit aufzubauen.
Es gab vier fantastische Aktio-
nen für die Geflüchteten, die al-
lesamt sehr gut besucht und 
aufgenommen wurden:

1. Den Anfang machte ein weih-
nachtliches Plätzchenbacken 
mit Kindern und Erwachsenen 
im Rahmen des Deutschkurses. 
Im Anschluss wurden die Voka-
beln rund um die Weihnachts-
bäckerei gelernt. Es war ein gro-
ßer Spaß für alle!

2. Auf Wunsch einiger Heimbe-
wohner luden wir zum gemein-
samen WM-Viewing des span-
nenden Endspiels Argentinien 
gegen Frankreich ein. In diesem 
Rahmen wurde auch gleich der 
6. Geburtstag eines der jemeni-
tischen Kinder gefeiert.

3. Schließlich gab es ein großes 
interkulturelles Kochen und Es-
sen mit Gerichten aus dem Je-
men, dem Irak, Syrien, Afghanis-
tan, Somalia, aus Kurdistan und 
Brandenburg. Zum Teil brachten 
die Menschen eine zu Hause 

hergestellte Köstlichkeit mit, 
zum Teil wurde vor Ort gekocht. 

4. Den absoluten Höhepunkt 
machte am 28.12.2022 ein Aus-
flug nach Berlin ins Perga-
mon-Museum. Wir konnten so-
gar eine Führung auf Arabisch 
organisieren! Alle waren sehr 
interessiert zu sehen, welche ur-
alten Kulturen die Region Vor-
derasiens hervorgebracht hat, 
die ältesten Kulturen der 
Menschheit überhaupt! Auf ei-
ner Übersichtskarte am Eingang 
der Ausstellung konnten alle se-
hen, dass dies die Region der 
Herkunftsländer vieler der an-
wesenden Geflüchteten war, 
wie Palästina, Syrien, Irak und 
Iran.
Für alle waren das sehr erfüllen-
de und schöne Ereignisse. Über 
eine finanzielle Unterstützung 
aus einem Programm des Minis-
teriums für Soziales, Gesund-
heit, Integration und Verbrau-
cherschutz des Landes 
Brandenburg (MSGIV) waren 
wir sehr dankbar!

Derzeit sind erst ca. 15 Personen 
in der Unterkunft, weitere wer-
den jedoch in den kommenden 
Wochen oder Monaten folgen. 
Wofür dann weiter Unterstüt-
zung gebraucht wird:
•  Als Sachspende: funktionie-

rende Fahrräder 
•  Unterstützung im Deutsch-

kurs (z. B. Kinderbetreuung) 
und Mithilfe im Spielkreis

•  Patenschaften für einzelne 
Menschen, die Hilfe bei Behör-
dengängen etc. benötigen

•  Patenschaften für Kinder, als 
Ansprechpersonen für die 
Schule 

•  und Unterstützung für ein 
neues Gemeinschaftsgarten-
projekt am Sydower Feld (Mit-
hilfe bei der Planung und Or-
ganisation, Spenden von 
Gartengeräten, Saatgut, Pflan-
zen, Mitarbeit ab März bei den 
Arbeiten)

Sie müssen sich dabei nicht 
scheuen vor zu großen Sprach-
barrieren, denn wir haben 
glücklicherweise in der Initiati-
ve auch engagierte Menschen 
mit Sprachkenntnissen im Ara-
bischen und Farsi, die selbst vor 
ein paar Jahren als Flüchtlinge 
nach Deutschland gekommen 
sind und nun gut Deutsch spre-
chen. Sie sind Goldes wert für 
den Kontakt zu unseren neuen 
Mitbürger*innen. 

Nächstes Treffen der Willkom-
mensinitiative im Kulturbahn-
hof vermutlich an jedem letzten 
Freitag im Monat. 
Terminnachfragen und Unter-
stützungsangebote bitte an  
j.loewenstein@posteo.de. 

Josephine Löwenstein (für die 
Willkommensinitiative Biesenthal)
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gemeInde BreydIn

 Sprechzeiten der ehrenamtlichen Bürgermeisterin
Ortsteil Trampe:
jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat von 18 – 19 Uhr, 
im Kulturraum der Gemeinde, Dorfstraße 53
Ortsteil Tuchen-Klobbicke: 
jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat von 16 – 17 Uhr, 
im Gemeindezentrum Tuchen, Mühlenweg 35, Tel: 033451/ 304

 Gemeindearchiv Breydin
Mühlenweg 35 | Tuchen-Klobbicke
Öffnungszeiten: 
1. Mittwoch im Monat von 18 Uhr bis 19.15 Uhr
3. Mittwoch im Monat von 17 Uhr bis 18 Uhr
und nach Vereinbarung Tel. 0162/9400471 Karin Baron

Öffnungszeiten des Kompostierplatzes 
in Tuchen
Nur für einwohner der Gemeinde Breydin

Liebe Einwohnerinnen und Ein-
wohner, auf dem Kompostier-
platz der Gemeinde in Tuchen 
werden nur haushaltsübliche 
Mengen an Grün- und Baum-
schnitt angenommen. Des Wei-
teren ist der Platz nur zur Ent-
sorgung von kompostierbaren 
Abfällen von Gemeindebewoh-

nern gedacht. Die Annahme er-
folgt jeden zweiten Samstag 
von 9.00 bis 11.00 Uhr!

In den Monaten Januar und Febru-
ar 2023 bleibt der Kompostierplatz 
geschlossen. 
Der Kompostierplatz öffnet für Sie 
wieder am 11. März 2023

die post mortem segnung  
von Arthur haack
Am 5. Januar 2023 wurde durch 
Pfarrer Strauß die Post mortem 
Segnung des Polarfilmers  
Arthur Haack in der Klobbicker 
Kirche vorgenommen. In bewe-
genden Worten schilderte er das 
Leben von Arthur Haack (1880–
1915). Welche Werte er verfolgte 
und dass er bis heute ein Vorbild 
für junge Menschen ist. Seine 
Beharrlichkeit, Ziele zu verfol-
gen, sich für andere Menschen 
einzusetzen, die Gefahr nicht 
scheuend, nicht aufzugeben. 
Sein Film „The Land off the Mid-

night Sun“, im Besitz der Ge-
meinde Breydin,  ist das Ergeb-
nis seines Strebens, zu zeigen 
unter welchen Umständen die 
Inuit dort lebten. Leider hat er 
beim Filmen sein Leben durch 
einen Blizzard verloren. Sein 
Grab existiert noch. Es befindet 
sich in der Arktis in Pond Inlet 
auf der Baffin Halbinsel in Kana-
da. 
Dank an Pfarrer Strauß! 

Karin Baron
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liebe einwohner*innen von Breydin!
Ich wünsche Ihnen persönlich 
und im Namen der Gemeinde-
vertretung noch ein gesundes 
und glückliches Jahr 2023. 
Wie Sie feststellen, möchte ich 
auch in diesem Jahr die Mög-
lichkeit nutzen, Sie monatlich 
über unser Amtsblatt über aktu-
elle Themen unserer Gemeinde 
zu informieren. Wir haben das 
Jahr gemütlich für unsere Senio-
ren*innen mit der Weihnachts-
feier im Kulturhaus Kruge aus-
klingen lassen und danken 
unserer Seniorenbeauftragten 
Christiane Schmidt recht herz-
lich für die professionelle Orga-
nisation.

Die jüngere Generation begrüß-
te das neue Jahr wieder gemein-
sam in der Fachwerkkirche auf 
einer privat organisierten Silves-
terparty. Wer wollte, konnte das 
Jahr 2023 auch am 01.01.2023 
um 15.00 Uhr auf dem Dorfan-
ger gemeinsam mit der Bläser-
gruppe „Federspiel“ begrüßen. 
Dieses Angebot nahmen viele 
Breydiner*innen wahr. Für das 
leibliche Wohl sorgten viele flei-
ßige Helfer*innen. Nun – nach 
dem dritten Mal – hat dieses 
schöne Angebot das Zeug dazu, 
zur guten Tradition zu werden. 
Herzliches Dankeschön an alle! 
Groß und Klein freuten sich 
über auf unser schönes Later-
nenfest am 21.01.2023, das mit 
einem Umzug der Kinder und 
einem gemeinsamen Lagerfeuer 

bei Punsch und Knüppelkuchen 
durchgeführt wurde. Ein beson-
derer Leckerbissen war der Jä-
gertopf, der von Mitgliedern der 
Jagdgenossenschaft Tuchen wie 
jedes Jahr gekocht wurde. 

Liebe Breydiner*Innen,
in der Dezemberausgabe habe 
ich Ihnen einen kleinen Rück-
blick ins vergangene Jahr gege-
ben und angekündigt, dass nun 
auch das Wartehäuschen an der 
Dorfstraße aufgestellt wird. Sie 
haben es sicherlich bemerkt, das 
Wartehäuschen steht bereits. 
Ich hoffe Sie können mir zustim-
men, wir hatten gemeinsam ein 
gutes Jahr 2022. Vieles von dem, 
was wir uns vorgenommen hat-
ten, konnten wir auch umset-
zen. 
Auch im Jahr 2023 warten viele 
Aufgaben auf uns in der Ge-

meindevertretung. Es wurde be-
reits einiges auf den Weg ge-
bracht und so werden wir 
uns  intensiv dem Thema der 
Umsetzung der Energiewende 
widmen. Es stehen Projekte zum 
Aufstellen von Photovoltaikan-
lagen und die Erneuerung bishe-
riger Windenergieanlagen 
gleich zu Beginn des Jahres auf 
der Tagesordnung. Ein Planungs-
büro, das uns bei der Aufstellung 
eines Flächennutzungsplans zur 
Errichtung von WEA außerhalb 
des Landschaftsschutzgebietes 
beraten soll, wird beauftragt. 
Wir werden das Dorfentwick-
lungskonzept besprechen. Der 
kleine Dorfanger in Trampe 
wird sich hoffentlich schnell er-
holen, nachdem wir nun die 
Parkplätze an der Zufahrt einge-
richtet haben. Die übrige Fläche 
werden wir mit Pollern abgren-

zen und eine Parkbank aufstel-
len. Wir werden in der Dorfstra-
ße den Bürgersteig abschnitts- 
weise erneuern bzw. ausbes-
sern. Dann benötigen der Kirsch-
weg, der Mühlenweg und die 
Zubringerstraße Akazienweg ei-
ne Ausbesserung der Fahrbahn. 
Wir werden auch wieder in un-
sere Immobilien investieren 
und zum Beispiel die Heizungs-
anlage im Schloss erneuern. Da-
mit will ich es mit der Aufzäh-
lung unserer Projekte für 2023 
belassen. Ich bin überzeugt, vie-
les Unvorhergesehenes kommt 
noch hinzu. 
In Vorbereitung sind unsere 
Dorffeste und viele kleine Ange-
bote, die uns das dörfliche Leben 
verschönen sollen. Dabei bauen 
wir nicht nur auf die Unterstüt-
zung unserer Vereine und Inter-
essensgruppen sondern auch 
auf Ihre Hilfe und Ideen. Ich 
kündige schon einmal unsere 
Frauentagsveranstaltung an, die 
am 8. März im Landhotel statt-
finden wird. Hierzu werden der 
K+S und Christiane Schmidt 
zeitnah informieren.

Ihre Petra Lietzau
ehrenamtliche Bürgermeisterin

Foto: Karin Baron

 Sprechzeiten der ehrenamtlichen Bürgermeisterin
freitags von 17 – 18 Uhr
• jeden 1. Freitag des Monats im Gemeindezentrum Marienwerder
• jeden 2. Freitag des Monats im Gemeindevereinshaus Sophienstädt und
• jeden 3. Freitag des Monats im Bürgerhaus Ruhlsdorf oder
• nach persönlicher Vereinbarung
Telefon: 033395/71 86 38, E-Mail: heimat.marienwerder@t-online.de

gemeInde mArIenwerder

gemeInde Sydower flIeß

 Sprechzeiten der ehrenamtlichen Bürgermeisterin
Die nächste Sprechstunde findet wie folgt statt: 
am 16. Februar 2023; 17:00 bis 18:00 Uhr im Hort Grüntal 
Telefon: 03338/7095559 | Fax: 033338/7095558 | Funk: 0177/2323324

Simone Krauskopf, ehrenamtliche Bürgermeisterin
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 Sprechstunde des ehrenamtlichen Bürgermeisters
Die Sprechstunde findet im Ortsteil Melchow im „Touristischen Begeg-
nungszentrum Lindengarten“ statt. Eine Terminabsprache unter der 
Rufnummer  03337/42 56 99 ist wünschenswert. 
Weiterhin können Sie mir Ihre Wünsche und Anregungen jederzeit unter 
E-Mail: buergermeister@melchow.de senden. 
Kontakt zur Gemeinde Melchow:
Ehrenamtlicher Bürgermeister Ronald Kühn  03337/425699
Ortsvorsteher (OT Melchow) Wolfgang Schmidt   03337/451480
Ortsvorsteherin (OT Schönholz) Ines Leusch  03334/3891536

Ronald Kühn, ehrenamtlicher Bürgermeister

Kompostierplatz
Die Entgegennahme des 
Schnittgutes und des Nutzungs-
entgeltes wird von Herrn Milert 
durchgeführt.
Der Kompostierplatz in Mel-
chow ist NIchT für gewerbliche 
Zwecke und nur für Melchower 
Bürger nutzbar.

Öffnungszeit zu den u. g. Termi-
nen jeweils von 09.00 bis 11.00 
Uhr, individuelle Absprachen 
mit Herrn Milert sind möglich.

Bis Februar wird der Kompos-
tierplatz über die Wintermona-
te geschlossen.

gemeInde melchow ehrenamtliche unterstützung gesucht 
Liebe Bürgerinnen und Bürger 
der Gemeinde Melchow, 
liebe Leserinnen und Leser des 
Amtsblatt Biesenthal-Barnim, 
ich wünsche Ihnen zum neuen 
Jahr persönlich viel Gesundheit 
und stets ein glückliches Händ-
chen, dass Ihre Erwartungen 
und Wünsche in Erfüllung ge-
hen. Weiterhin wünsche ich mir, 
dass wir endlich wieder ge-
meinsam Zeit in einer Welt oh-
ne kriegerische Auseinanderset-
zungen und pandemische Zu-
stände verbringen können. 

Ich wende mich heute mit einer 
Anfrage an Sie. Im Oktober 2021 
mussten wir unsere Kita „Zu 
den Sieben Bergen“ für fast eine 
gesamte Woche abmelden. Der 
Krankenstand unter unseren 
sehr engagierten Mitarbeiterin-
nen erlebte einen bis dahin 
noch nicht dagewesenen Höhe-
punkt. Die Belastungen für die 
Eltern der uns anvertrauten Kin-
der haben wir mitfühlend zur 
Kenntnis genommen, konnten 
aber effektiv keine Abhilfemaß-
nahmen anbieten, es fehlte 
schlicht das  ausgebildete Perso-
nal zur Umsetzung.

In der Folge wurde intern der 
Notfallplan überarbeitet, sodass 
wir in der Hoch-Infektionszeit 
November 2022 keine Schlie-
ßung anordnen mussten – im 
Gegensatz zu anderen Einrich-
tungen. Dafür sei an dieser Stel-
le der Dank an unsere Mitarbei-
terinnen formuliert, die oft über 
die Grenzen ihrer eigenen Be-
lastbarkeit hinaus den Betrieb 
aufrechterhalten. Ebenso muss 
aber erwähnt werden, dass ein 
funktionierender Kita-Tagesab-
lauf nur mit gesunden Kindern 
erfolgen kann. Deshalb meine 
Bitte an alle Eltern: bitte bringen 
Sie Ihre Kinder nicht krank bzw. 

vorübergehend unter Linderung 
von Symptomen durch Medika-
mente in die Kita. Ein solches 
Verhalten gefährdet sowohl die 
Mitarbeiterinnen als auch die 
anderen Kinder und letztlich 
den reibungslosen Betrieb – im 
schlimmsten Fall mit einer au-
ßerordentlichen temporären 
Schließung.

Wir haben vereinbart, den Ver-
such zu unternehmen, einen eh-
renamtlichen Helferpool aufzu-
bauen. Wenn Sie volljährig sind, 
Spaß am Umgang mit Kindern 
haben und gelegentlich Zeit, 
möchte ich Sie bitten, sich uns 
vorzustellen. Es handelt sich um 
die Unterstützung der Mitarbei-
terinnen in unserer Kita beim 
normalen Tagesablauf – Anzie-
hen, Begleiten, Aufsicht führen. 
Es handelt sich nicht um regel-
mäßige Tätigkeit, sondern gele-
gentliche Tätigkeit außerhalb 
der Erkältungszeit, dass Sie die 
Kinder und den Ablauf im „Nor-
malbetrieb“ kennenlernen kön-
nen sowie Tätigkeiten in indivi-
dueller Absprache, wenn es von 
Nöten ist. Sollten wir zusam-
menkommen, wird ein erwei-
tertes polizeiliches Führungs-
zeugnis erforderlich, welches 
für alle Tätigkeiten mit Kindern 
vorgeschrieben ist. Die Kosten 
werden durch die Gemeinde er-
stattet, der Datenschutz ge-
wahrt.

Ich würde mich sehr freuen, 
wenn Sie für ein weiterführen-
des Gespräch bereit sind und zu 
mir Kontakt aufnehmen, telefo-
nisch unter 03337/425699 oder 
per E-Mail unter buergermeis-
ter@melchow.de. 

Ronald Kühn 
ehrenamtlicher Bürgermeister 

Gemeinde Melchow

liebe schönholzerinnen,  
liebe schönholzer!
„Im neuen Jahre Glück und Heil, 
auf Weh und Wunden gute Salbe! 
Auf groben Klotz ein grober Keil, 
auf einen Schelmen anderthalbe.“

Diese Zeilen von Johann Wolf-
gang Goethe möchte ich Ihnen 
mit auf den Weg durch das neue 
Jahr geben. Möge es von Zuver-
sicht getragen und von Gesund-
heit begleitet sein. 
Schaue ich zurück, was wir 2022 
zusammen erlebt haben, freue 
ich mich schon jetzt auf das, was 
wir 2023 erleben werden. 
Ich bedanke mich herzlich bei 
allen, die bisher das Gelingen 
unserer großen und kleinen Fei-
ern, Veranstaltungen und Tref-
fen im Dorf unterstützt und 
mitgestaltet haben.

Im ersten Quartal 2023 sind ge-
plant:
Januar: Treffen der Frauen
Februar: Austausch zum The-
ma: Gestaltung des Dorfplatzes
März: Frühjahrsputz mit an-
schließendem Grillen
März/April: Einweihung des 
Spielplatzes
Die konkreten Termine können 
zeitnah der Informationstafel 
entnommen werden.

Im Jahr 2023 werden die Pla-
nungen zur Freiflächen-Photo-
voltaikanlage Schönholz voran-
schreiten. Ich versichere Ihnen, 
auch weiterhin für den Schutz 
der Landschaft und den Erhalt 
einer lebenswerten Umgebung 
gegenüber der Gemeindevertre-
tung einzustehen und damit die 
mehrheitliche Meinung der 
Schönholzer und Schönholze-
rinnen zu vertreten. Inzwischen 
hat sich das Bundesamt für Na-
turschutz gegen Freiflä-
chen-Photovoltaikanlagen in 
Landschaftsschutzgebieten po-
sitioniert und damit auch den 
Naturschutz als Klimaschutz be-
tont. 

Lassen Sie uns weiterhin ge-
meinsam über die fortschreiten-
den Planungen der Gemeinde-
vertretung diskutieren und 
mehrheitliche Positionen fin-
den. Nur so kann ich Ihren Inter-
essen als Ortsvorsteherin die-
nen.  

Ihre Ortsvorsteherin
Ines Leusch

 Sprechzeiten des ehrenamtlichen Bürgermeisters
dienstags, 17.30 bis 19.00 Uhr im Gemeindebüro
oder nach telefonischer Vereinbarung (03338 3521)
Bahnhofstr. 12 , Rüdnitz (Begegnungsstätte gegenüber dem Reiterhof)

Buchungen der Gemeindezentren über das Gemeindebüro oder 
unter Tel. 03338 / 36 70 806

gemeInde rüdnItz
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AuS den vereInen

5 Jahre heimat- und landschaftsverein rüdnitz e. V. –  
eine erfolgsgeschichte
Vor wenigen Tagen, Mitte Janu-
ar, eröffnete der Heimat- und 
Landschaftsverein Rüdnitz e. V. 
mit einer Wanderung von Rüd-
nitz nach Albertshof zum „Grün-
kohlessen mit Pinkel“ das Jubi-
läumsjahr der Vereinsgründung. 
Über 60 Einwohner des Ortes 
und aus dem Barnim waren mit 
Kindern gekommen. Alles äh-
nelte einem kleinen Volksfest 
und so war auch die Stimmung. 
Mit den verschiedensten Spie-
len, wie zum Beispiel dem 
„Gummistiefel Weitwurf“, war 
auch für Spaß und Unterhal-
tung gesorgt und das Wandern 
an der frischen Luft tat zusätz-
lich noch der Gesundheit gut. 
Große Zufriedenheit bei allen 
Teilnehmern und ein großes 
Dankeschön an die Organisato-
ren war der verdiente Lohn für 
die gute Organisation.

Begonnen hatte alles im Jahre 
2018. Damals trafen sich am 
8.  Februar, nach der erfolgrei-
chen Organisation und Durch-
führung der 650-Jahrfeier der 
Gemeinde, 15 interessierte Bür-
ger, um einen neuen Verein mit 
dem Ziel, der Förderung der Hei-
matpflege, der Heimatkunde 
und der Heimatgeschichte, des 
heimatlichen Brauchtums ein-
schließlich des Landschafts- 
und Naturschutzes zu bilden. 
Nach aller Mühsal durch die be-
hördlichen Wege war es Ende 
des ersten Jahres geschafft und 
am besagten 8. Februar ent-
stand der Heimat- und Land-
schaftsverein Rüdnitz e. V. 

Unser Verein verfolgt aus-
schließlich und unmittelbar ge-
meinnützige Zwecke. 
Es gab und es gibt eine Grund-
idee für unser Wirken: „Jeder 
kann mitmachen“. Zu den Ge-
sprächen, Vorträgen, Spazier-
gängen, Wanderungen, Festen 
und praktischen Tätigkeiten bei 
der Erhaltung unserer Umwelt 
sind alle Bürger eingeladen.

Speziell wünschen wir uns aber, 
dass möglichst viele junge Men-

schen und Familien mit Kin-
dern, an unseren Veranstaltun-
gen aktiv teilnehmen. Diese 
sollen zum Mitmachen bei der 
Verschönerung unseres Dorfes 
angeregt werden, das dörfliche 
Leben besser verstehen lernen, 
aber auch Freude und Spaß sol-
len nicht zu kurz kommen. Jeder 
ist bei uns willkommen, der un-
sere Ziele, welche in der Satzung 
formuliert sind, anerkennt und 
sich für die Umsetzung aktiv 
einsetzt. Oberstes Ziel bleibt die 
Stärkung der Gemeinschaft und 
feste Verbundenheit von Jung 
und Alt sowie die Förderung des 
Zusammengehörigkeitsgefühls 
im Ort.
Von diesem Weg konnte uns 
auch die hartnäckige Corona- 
Pandemie nicht abbringen, be-
hindern aber schon. So konnten 
einige Öffentlichkeitsaktivitä-
ten nur beschränkt durchge-
führt werden.
So mussten leider auch die 
Baumpflanzungen zum Anle-
gen einer Streuobstwiese mit 
alten Obstbaumsorten im 

Herbst 2020 und auch im Früh-
jahr 2021 sowie auch im folgen-
den Herbst ausfallen. Erst im 
Frühjahr 2022 war es soweit 
und unsere 2.  Streuobstwiese 
entstand zwischen der Dorfstra-
ße und dem Langerönner Weg. 
Die Streuobstwiese in der Sied-
lung Schulzenaue, welche seit 
2016 besteht, hat Dank der 
Gießpatenschaften Rüdnitzer 
Bürger den heißen Sommer 
überlebt, so dass hier durch den 
Verein das erste Baumblüten-
fest, zünftig mit Kaffee, selbst-
gebackenem Kuchen und Obst-
wein gefeiert werden konnte. 
Vor dem Feiern kommt aber im-
mer die Arbeit. Die kommende 
Frühjahrspflege sei jetzt schon 
angesagt, dann soll hier mit den 
Rüdnitzern im April unsere Fei-
er zum fünfjährigen Jubiläum 
stattfinden. Bedanken wollen 
wir uns an dieser Stelle aber 
auch für die finanzielle Unter-
stützung beim Kauf der Obst-
bäume durch den Landkreis und 
bei der Gemeinde Rüdnitz zur 
Beschaffung eines Aufsitzrasen-
mähers und eines Wasserwa-
gens. 

Als besonders wirksam haben 
sich für die Öffentlichkeitsarbeit 
jährlich wiederkehrende Ver-
einsveranstaltungen erwiesen, 
so die 2-Seenwanderung  
„Unterwegs zwischen Rüdnitz, 
Lobetal – und Langerönne, zwi-

schen Mechesee – und Lange- 
rönner See“ für alle Freunde des 
Wanderns. Dieses Jahr wird die-
se 8 km Wanderstrecke zum 
4. Mal durchwandert. Der abso-
lute Höhepunkt war aber das 
Erntedankfest das zum dritten 
Mal mit Beteiligung des Förder-
vereins Dorfkirche, des Gemein-
dekirchenrates und der Hoff-
nungstaler Stiftung Lobetal 
sowie der örtlichen Landwirt-
schaftsbetriebe, unter der Ernte-
krone, ins Leben gerufen durch 
den Heimat- und Landschafts-
verein, gefeiert wurde.

Auch für Kinder gab es eine Rei-
he spezieller Veranstaltungen, 
so der Waldspaziergang mit 
dem Förster, Hoffeste auf den 
Bauernhöfen für junge Erwach-
sene und Kinder mit vielen Tie-
ren und Streichelzoo, eine Be-
triebsbesichtigung im Gut 
Birkholz und Werneuchen zum 
Thema „Wo kommt unsere 
Milch her?“ Auch ein Lichtbil-
dervortrag mit einem Pilzsach-
verständigen gehörte dazu.

Großes Interesse weckten auch 
die Veranstaltungen zur Rüdnit-
zer Heimatgeschichte. 
So zu „Sitten und Bräuche“, zum 
Geläut der Rüdnitzer Dorfkirche 
im Wechsel der Zeiten, zum Nut-
zen von Kräutern zu Heilzwe-
cken und für schmackhafte Sa-
late“, verbunden mit Anlegen 
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eines Hochbeetes. Dazu gehörte 
auch das „Radeln zu Orten der 
Rüdnitzer Dorfgeschichte“ mit 
den Ortschronisten.

Ein wichtiges Anliegen der Hei-
matgeschichte, für welches sich 
der Verein engagiert, ist das An-
liegen, den Glockenstuhl der res-
taurierten Rüdnitzer Dorfkirche, 
mit seinen zwei, noch fehlenden 
Glocken, zu vervollständigen. 
Höhepunkt einer gemeinsamen 
Veranstaltung mit dem Förder-
verein Dorfkirche Rüdnitz e. V. 
und dem Gemeindekirchenrat, 
war die Übergabe einer Spende 
von 300 Euro, als Grundstein für 
die Beschaffung der fehlenden 
Glocken an den Förderverein 
Dorfkirche. 

Neben den Veranstaltungen 
wurde auch für das öffentliche 
Auftreten des Vereins einiges 
getan, ein Vereins-T-Shirt be-
schafft, ein Vereinsflyer ge-
druckt und aus Anlass des fünf-
jährigen Bestehens des Vereins 
ein Vereinskalender erstellt.

All die Aktivitäten der vergange-
nen fünf Jahre haben dazu bei-
getragen, das Ansehen des Ver-

eins im Ort zu erhöhen, was sich 
letztlich auch darin zeigt, dass 
sich mehr Menschen für den 
Verein und die durch den Verein 
vertretenen Themen interessie-
ren und an der Arbeit beteiligen. 
Trotzdem ist Verstärkung ge-
fragt, wer verändern will muss 
mit anpacken. Spaß und Freude 
werden auch künftig nicht zu 
kurz kommen, aber keinesfalls 
dürfen dabei unsere Ziele für die 
Gemeinschaft aus den Augen 
verloren werden.

Rainer Staude
1. Vereinsvorsitzender  

von 2018 – 2021

Wer mehr über den Verein er-
fahren möchte, den Verein un-
terstützen will oder Mitglied 
werden möchte wendet sich bit-
te an die Vorsitzende Christina 
Straube, Tel. 03338 756296

Jahresrückblick 2022 und  
dankeschön an unsere sponsoren
Wir blicken zurück auf ein Jahr, 
das ganz im Zeichen der Nach-
wuchsarbeit stand. Durch Grün-
dung von drei Juniorenteams 
im Bereich Fußball, der Kinder-
sportgruppe „SV Minis“ und 
Ausbau des Angebotes im Be-
reich Tischtennis für Kinder hat 
sich unsere Mitgliederzahl na-
hezu verdoppelt. Wir sind stolz 
darauf, sportliche Betätigung ab 
dem 3. Lebensjahr anbieten zu 
können und nicht nur die kör-
perliche Gesundheit, sondern 
auch einen wichtigen Beitrag 
zum „Wir-Gefühl“ und regiona-
ler Identifikation und Verbun-
denheit zu fördern. In zahlrei-
chen Events wie dem 
1.  Allianz-Cup, den Saisonauf-
taktturnieren der F- und E-Juni-
oren, dem Hallenweihnachts- 
turnier oder dem mittlerweile 
traditionellen Tischtennistur-
nier zwischen den Jahren konn-
ten alle ihr Können zeigen, um 
nur einige Höhepunkte zu nen-
nen.
Aber auch ein ehrgeiziges Bau-
projekt wurde in Eigenleistung 
umgesetzt. So wurde mit Hilfe 
unserer Mitglieder, Eltern und 
Unterstützer im ersten Halbjahr 
die Umzäunung unserer Sport-
anlage „Am Postweg“ durch ei-
ne Doppelstabmatte inklusive 
Tor und Schließanlagen ersetzt.   
Nötig wurde dies durch den ein 
oder anderen tierischen Besu-
cher.
Und 2023? Da gilt es, die begon-
nene Arbeit fortzusetzen und 
das Know-How weiter zu ver-
bessern. So absolvieren aktuell 
drei unserer Trainer den 
DFB-Lehrgang zum Erwerb der 
C-Lizenz, um für die Zukunft 

qualitativ gut aufgestellt zu 
sein. Auch der Erwerb des Güte-
siegels Kinderschutz vom Kreis-
sportbund steht auf der Agenda. 
Baulich steht der Ausbau der 
Umkleidekabinen ganz oben auf 
der To-Do-Liste. Aber natürlich 
laufen auch schon die Planun-
gen für den 2. Allianz-Cup, der 
dieses Jahr an zwei Tagen statt-
finden wird, sowie ein Sportfest  
am 24.06.2023, erstmals in Ko-
operation mit der Kita „Zu den 
sieben Bergen“ in Melchow.
Wir bedanken uns recht herzlich 
bei allen Sponsoren, Helfern 
und für die finanzielle Unter-
stützung, ohne die das Jahr 2022 
vor allem im Kinderbereich 
nicht hätte realisiert werden 
können.

PS: Wir sind immer auf der Su-
che nach Verstärkung unserer 
Männer- und Juniorenmann-
schaften (Jahrgänge 2012–2018) 
bzw. Verstärkung im Trainer- 
und Betreuerkreis. Wenn du 
Lust am Sport hast und ein fa-
miliäres Umfeld schätzt, schau 
gerne bei uns vorbei. Oder falls 
du lieber ungezwungen ohne 
Spielbetrieb einmal die Woche 
ein „Spielchen“ machen möch-
test, immer sonntags um 10 Uhr 
(Änderungen aufgrund des 
Spielbetriebes der Männer und 
Junioren vorbehalten) treffen 
sich unsere Freizeitfußballer in 
bunt gemischter Altersstruktur 
und lassen den Ball rollen.

Kontakt: Benjamin Jonas, Tel. 
0174/7484631 (auch per Whats-
app), praesident@sv-1969- 
melchow-gruental.de

sV 1969 Melchow/ Grüntal e.V. 
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sehenswerte Bilanz und spannende Aufgaben – 
Tourismusverein stellte ergebnisse seiner Arbeit vor 
Ende vergangenen Jahres lud der 
Vorstand des Tourismusvereins 
Naturpark Barnim um die 1. Vor-
sitzende Klaudia Priebe zur Jah-
res-Mitgliederversammlung ein, 
um über seine Arbeit zu berich-
ten.
Die Vorstellung der Neumitglie-
der eröffnete den Abend im Bie-
senthaler „Café Auszeit“, darunter 
auch zwei aus dem Amtsgebiet: 
der Verein „Kultur im Bahnhof 
Biesenthal“, der von Elke Eckert 
vorgestellt wurde, machte den 
Anfang. Sie erzählte aus der neue-
ren Geschichte des Bahnhofes, 
der seit 2005 vom etwa 70 Mit-
glieder zählenden Verein als Kul-
turbahnhof betrieben wird. Sie 
berichtete über das jeweils halb-
jährliche, immer wieder sehr ab-
wechslungsreiche und an-
spruchsvolle, Veranstaltungs- 
programm und stellte die räumli-
chen Möglichkeiten im Bahnhof 
vor. Ebenfalls aus Biesenthal, hier 
aus dem Ortsteil Danewitz, ist 
„Der Hofladen Hübner“ Neumit-
glied des Tourismusvereins. Ba-
bette Hübner sprach über den 
Werdegang ihres 2005 gegründe-
ten Betriebes, der auf eine famili-
äre Tradition in der Landwirt-
schaft bis in das Jahr 1850 
verweisen kann. Heute bewirt-
schaftet man ca. 120 Hektar als 
Ackerland, Grünland, Weideflä-
chen sowie Obst- und Gemüseflä-
chen. Die Erträge werden im eige-
nen Laden sowie auf Märkten in 
Biesenthal, Bernau und fünf 
„Marktschwärmereien“ in Berlin 
angeboten. 

Besucherzahlen auf Vor- 
corona-Niveau
Im Anschluss wurden übergrei-

fende Themen angesprochen, et-
wa die Bedeutung des Tourismus 
als Wirtschaftsfaktor sowie für 
die Erhöhung ihres Freizeitwertes 
für Einheimische. „Das ist eine 
Daueraufgabe, ein Marathon, 
kein Sprint!“, betonte Stephan 
Durant, Geschäftsführer des Ver-
eins. Bei den Übernachtungszah-
len hätten sich die Einbrüche der 
Vorjahre entspannt, auch die 
Steuereinnahmen aus der Über-
nachtungsbranche würden sich 
dadurch verbessern. 2022 seien 
die Übernachtungszahlen in Bie-
senthal um etwa 27 Prozent im 
Verhältnis zu 2021 gestiegen. Die 
Zahl der Besucherinnen und Be-
sucher in der Tourist-Information 
im Alten Rathaus habe das 
Vor-Corona-Niveau des Jahres 
2019 erreicht – und sogar noch 
etwas übertroffen. „Hier zahlen 
sich unsere neuen Öffnungszei-
ten seit 2021 aus“, bestätigte 
Sieglinde Thürling von der Tou-
rist-Information im Vorfeld der 
Mitgliederversammlung.

Nach dem Geschäfts- und dem 
Kassenbericht sowie den Wirt-
schaftsplänen konzentrierten 
sich Beiträge und Präsentationen 
auf die „Tatenbank“ des Vereins. 
So wurde eine Rabattkarte für 
Kolleginnen und Kollegen der 
Freizeiteinrichtungen des Barni-
mer Landes eingeführt. Bei sechs 
Fotoshootings, darunter im Amts-
gebiet Biesenthal-Barnim unter 
dem Motto „Wandern und Out-
door“, konnten ansprechende Fo-
tos für Mitgliedsbetriebe produ-
ziert werden. Auf einer 
Hausmesse präsentierte der Tou-
rismusverein naturnahe und 
nachhaltige touristische Angebo-

te vom Stettiner Haff bis ins Ha-
velland. Im Herbst wurde ein 
zweiter digitaler Mitglie-
der-Stammtisch zum Qualitäts-
management ausgerichtet. 

An der seite regionaler 
Veranstalter
Insgesamt 492 Veranstaltungen 
von natur- und kulturtouristi-
schen Partnern im Barnim und 
den Nordberliner Bezirken wur-
den 2022 auf drei Veranstaltungs-
portalen ins Internet gestellt. Eine 
ganze Reihe an Veranstaltungen 
unterstützt der Tourismusverein 
auch organisatorisch, technisch 
oder in der Öffentlichkeitsarbeit. 
Dies sei vorrangig für die „Galerie 
im Rathaus Biesenthal“ zu ihren 
Wechselausstellungen gesche-
hen, ebenso für das Konzerte des 
Chanson-Festivals „Brassens in 
Basdorf“ auf dem Biesenthaler 
Markplatz, das Konzertwochen-
ende des Biesenthaler Veranstal-
ters „Punk meets Ska“, die zeitge-
nössische Kunstausstellung mit 
Künstlerresidenz „Art Biesenthal“, 
die landkreisweiten „Offenen 
Ateliers“, den 2. „Tag des offenen 
Windrades“ in Tempelfelde oder 
die CleanUp-Aktionen im gesam-
ten Barnimer Land. Dazu tragen 
auch zweimal wöchentlich er-
scheinende Social-Media-Posts 
bei. So konnte die Follower-Zahl 
des Instagram-Accounts des Ver-
eins „Mach mal Grün“ im Ver-
gleich zu 2020 um 400 Prozent 
gesteigert werden.

erste pilgerherberge 
eröffnet
Besonders erfolgreich sei die Teil-
nahme am bundesweiten Wett-
bewerb „Deutschlands schönster 

Wanderweg 2022“ gewesen. Mit 
dem Wanderweg „Rund um die 
Schorfheide“ wurde dabei der 
3. Platz in der Kategorie der Mehr-
tageswanderungen erreicht (wir 
berichteten). Dass es im Umfeld 
der Preisverleihung zur Einrich-
tung einer Pilgerherberge im 
Pfarrhaus der Evangelischen Kir-
chengemeinde Biesenthal ge-
kommen sei, konnte Andrea 
Heins aus der Tourist-Informati-
on Biesenthal berichten. Der 
Wanderweg führt in seiner zwei-
ten von insgesamt sieben Etap-
pen fast unmittelbar daran vor-
bei, ebenso an der 2021 
eingerichteten Pilger-Stempel-
stelle im Biesenthaler Rathaus 
sowie am Kaiser-Friedrich-Turm 
und der Wehrmühle.

Verbunden mit dem herzlichen 
Dank an alle Mitglieder endete 
die Zusammenkunft mit einem 
kurzen Ausblick in das neue Jahr: 
so werde man unter anderem die 
Mitwanderzentralen um zwei 
Angebote für Radwandernde er-
weitern, für private CleanUps 
Müllgreifzangen bereitstellen, in-
tensiv am EU-geförderten LEA-
DER-Projekt für Entwicklungen 
im ländlichen Raum zur Besu-
cherlenkung im Landkreis mitar-
beiten, das vom Tourismusverein 
initiiert werden konnte und sich 
um eine moderne Neugestaltung 
von Logo, Homepages und Info-
materialien, etwa einer „Barni-
mer Entdeckerkarte“, kümmern. 
Auch ist die Einrichtung eines 
Online-Erlebnisshops geplant.

Lutz Lorenz, Tourismusverein

Tourismusverein Naturpark Barnim e. V. informiert

Tourist-Information
Am Markt 1, 16359 Biesenthal
Im Alten Rathaus
/Fax: 03337/49 07 18
www.machmalgruen.de  
E-Mail: biesenthal@
barnim-tourismus.de 

Öffnungszeiten 
Mai bis oktober
Di 10.00–12.00 Uhr und 
 13.00–18.00 Uhr
Do/Fr 10.00–16.00 Uhr 
Sa/So 10.00–16.00 Uhr

Öffnungszeiten 
November bis April
Di 10.00–12.00 Uhr und  
 13.00–18.00 Uhr
Do/Fr 10.00–14.00 Uhr
Sa 10.00–14.00 Uhr

Tourist-Information
Bahnhofsplatz 2 – 
Im Bahnhof Wandlitzsee
16348 Wandlitz
Tel.: 03 33 97 / 6 72 77
Fax: 03 33 97 / 6 72 79
E-Mail: wandlitz@barnim-
tourismus.de 
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Begegnungsstätte der Volkssolidarität Barnim e. V.
16359 Biesenthal, August-Bebel-Str. 19;  Tel.: 033 37 / 40 0 51
Öffnungszeiten: MO 13.00 – 17.00 Uhr, MI 13.00 – 17.00 Uhr

Bürgerforum für eine lokale Agenda 21

Bürgerforum
Das Bürgerforum findet an je-
dem 1. Dienstag im Monat statt. 
Alle an nachhaltiger Entwick-
lung und Bürgerbeteiligung In-

teressierten sind dazu herzlich 
eingeladen! 
Termin: 7. Februar um 20 Uhr im 
Restaurant Salute. 

Arbeitslosenverband deutschland 
landesverband Brandenburg e. V. informiert

Der Arbeitslosenservice Ber-
nau führt im Rahmen der „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ eine Bürgerbera-
tung in Biesenthal, Rathaus, Am 
Markt 1, durch. Jeweils von 
09:00 Uhr bis 12:00 Uhr.
• Individuell, vertraulich und 

kostenlos
• Fragen zur Arbeitslosigkeit  

(ALGI, ALGII)
• Ausfüllen von diversen Anträ-

gen (ALG I, ALG II, BAB, Bafög, 
Wohngeld usw.)

Termin für 2023: 
2. Dienstag im Monat
Nächster Termin: 14. Februar

Außerhalb der Sprechstunden 
sind wir zu erreichen:
Arbeitslosenverband Deutsch-
land, Landesverband Branden-
burg e. V.
Arbeitslosenservice Bernau
Zepernicker Chaussee 45
16321 Bernau
Tel.: 03338/2249

die Volkssolidarität Barnim informiert

Veranstaltungen – Februar 2023
Mi 01.02. 14:00 Uhr Tanzen im Sitzen, UKB   2 €
Do 02.02. 17:30 Uhr QiGong
Mo 06.02. 13:00 Uhr Kartenspiele, UKB   1 €
   17:00 Uhr Hobbykurs (Stricken, Häkeln, Basteln usw.), UKB 1 €
Mi 08.02. 13.00 Uhr Rentensprechstunde (nur mit Termin s. u.) 
  14:00 Uhr Urania: Clownerie für Erwachsene –  
    Entdecke deinen inneren Schalk, UKB   2 €
Do 09.02. 17:30 Uhr QiGong
Mo 13.02. 13.00 Uhr Kartenspiele, UKB   1 €
Mi 15.02. 14.00 Uhr Singen mit Herrn Meise
Do 16.02. 17:30 Uhr QiGong
Mo 20.02. 13.00 Uhr Kartenspiele, UKB   1 €
  17.00 Uhr Hobbykurs (Stricken, Häkeln, Basteln usw.), UKB 1 €
Mi 22.02. 14.00 Uhr Geburtstag des Monats
Do 23.02. 17:30 Uhr QiGong
Mo 27.02. 13.00 Uhr Kartenspiele
 – Änderungen vorbehalten –

Die nächste Rentensprechstunde findet am 8. Februar statt. Diese Sprech-
stunde der VS Barnim findet derzeit nur nach telefonischer Voranmeldung 
in Einzelgesprächen statt.  Anmeldung erbeten bei Frau Nikitenko Tel. 
03338 – 8463.  Bitte tragen Sie zum Termin eine FFP2 / KN95 Maske. 

Hinweis: Unsere diesjährige Mitgliederversammlung findet am 22. März 
um 14:00 Uhr statt.

Wir bieten unsere Räumlichkeiten auch für andere Veranstaltungen an. 
Informationen dazu erhalten Sie telefonisch zu unseren Öffnungszeiten.

Der Vorstand der Ortsgruppe Biesenthal
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verAnStAltungen

Frauentagsfeier für die Frauen  
der Gemeinde Breydin
Liebe Frauen der Gemeinde 
Breydin,
im Auftrag des Kultur- und Sozi-
alausschusses der Gemeinde-
vertretung Breydin und der eh-
renamtlichen Bürgermeisterin 
möchte ich ganz herzlich zur 
Frauentagsfeier, am Mittwoch, 
dem 08. März 2023 um 15 Uhr in 
das Landhotel Trampe einladen.
In gemütlicher Runde wollen 
wir es uns bei Kaffee und Ku-
chen sowie Abendbrot und net-

ter Unterhaltung gut gehen las-
sen.
Wer möchte, kann auch das 
Tanzbein schwingen.
Bei Interesse bitte ich um telefo-
nische Teilnahmemeldung bis 
zum 01. März 2023 unter 
033451/60065. 
Danke!

Christiane Schmidt
Mitglied im  

Kultur- und Sozialausschuss

einladung der NaturFreunde oG  
Biesenthal-hellmühle e. V.
 SA | 04.02. | Winterwanderung 
nach Hellmühle auf unserem 
Natura-Trail
Treffpunkt: 9.30 Uhr Marktplatz 
Biesenthal
Streckenlänge: 6 km bis zur Uli-
Schmidt-Hütte am Hellsee,
Wanderleiter: R. Lehmann  
(Tel. 03337/40751)

ab 11.00 Uhr Versorgung mit 
Gegrilltem, Getränken, Kaffee 
und Kuchen
Zu dieser Veranstaltung sind al-
le Bürger recht herzlich eingela-
den.

Michael Klose 
i. A. des Vorstandes

6. Kinderfasching in Biesenthal
Wir laden alle Kinder mit ihren 
Eltern am 11.02.2023 um 15 Uhr 
in die Sporthalle der Stadt Bie-
senthal ein. Ganz wichtig, bringt 
gute Laune mit und zieht euch 
ein schönes Faschingskostüm 
an. Liebe Eltern, auch sie dürfen 
ein Kostüm tragen, wenn sie 
wollen. Es wird wieder ein bun-
tes Programm, mit vielen Spie-
len und Tänzen und so mancher 
Überraschung, geben. Ein DJ 
sorgt für die richtige Stim-
mungsmusik, damit der Fa-
sching so richtig in Schwung 
kommt. Es wird auch wieder ei-
ne Fotoecke geben, wo man 
schöne Erinnerungsfotos ma-
chen kann. Der Kulti Biesenthal, 
der uns von Anfang an unter-
stützt, wird auch wieder mit vie-
len Aktionen dabei sein. Für das 
leibliche Wohl wird auch ge-
sorgt, es gibt selbstgebackenen 
Kuchen, Schokoküsse, bunte 
Brause und für die Eltern fri-
schen Bohnenkaffee. Kinder, die 
ein selbst gestaltetes Deko-Bild 

vorzeigen, bezahlen natürlich 
wie immer nur den halben Ein-
trittspreis. 
Die Sporthalle darf nicht mit 
Straßenschuhen betreten wer-
den. Daher bitten wir die Eltern, 
für ihre Kinder Turnschuhe mit-
zubringen. Für die Eltern wer-
den kostenlos Schuhüberzieher 
bereitgestellt.
 sA | 11.02. | Sporthalle Schüt-
zenstraße. Eingang hinter der 
Kita (Weprajetzkyweg)
Einlass: 14.30 Uhr, Beginn: 15 Uhr 
Eintritt: 2 Euro (Erwachsene und 
Kinder) | Ermäßigung mit Deko- 
Bild*: 1 Euro (Kinder)
*Das Deko-Bild erhaltet ihr im 
Kindergarten von euren Erzie-
hern oder in der Schule von eu-
ren Klassenlehrern und im Kulti. 
Gestalte das Bild nach deinen 
Vorstellungen.
Bei Fragen bitte 03337/3856 
oder 0175/3545778 anrufen.  
(Bernhard Lampe)

In Kooperation  
mit dem Kulti Biesenthal 
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Winterschnitt und -behandlung  
an obstbäumen

Am Freitag und Sonnabend, 
dem 3. und 4. März, veranstaltet 
der Naturpark Barnim einen 
Workshop zum Obstbaum-
schnitt. Von 14 bis 18 Uhr wer-
den am Freitag theoretische 
Grundlagen vermittelt, die am 
Samstagvormittag von 9 bis 13 
Uhr in die Praxis umgesetzt 
werden. Treffpunkt am Freitag 
ist die Naturparkverwaltung in 
der Breitscheidstraße 8 in 
Wandlitz, der praktische Teil am 
Samstag kann im Garten eines 
Teilnehmenden stattfinden.
Der Workshop gibt Einblicke in 
die theoretischen und prakti-
schen Grundlagen allgemein 
zum Obstbaumschnitt und vor 
allem zur Wahl des richtigen 
Zeitpunktes für die unterschied-
lichen Obstarten. Die sachge-
rechte Behandlung von Jung- 
und Altbäumen sowie die 
passive Wundbehandlung im 
Winter stehen an diesen Tagen 
im Vordergrund.
Am Freitag führt der Theorieteil 
in die Themen Sorten- und 
Standortwahl, Pflanzung/
Pflanzschnitt, Aufbau- und In-
standhaltungsschnitt sowie die 
Wahl der richtigen Schnittwerk-
zeuge ein. Verjüngung von Alt-
bäumen, bodenverbessernde 
und weitere Pflegemaßnahmen 
sowie Wundversorgung im 
Winter sind der zweite Schwer-
punkt. Auch individuelle Fragen 
können geklärt werden.

Am Samstag geht es mit dem 
Praxisteil an den Obstbäumen 
weiter. Hier können die Teilneh-
menden unter Anleitung mit ei-
genem Werkzeug den Baum-
schnitt erlernen und üben.
Der Praxisteil kann im Garten 
mit Obstbaumbestand eines 
Teilnehmenden durchgeführt 
werden (bitte im Vorfeld mel-
den).
Die Veranstaltung richtet sich 
an Baumpflegende, Land-
schafts- und Hobbygärtner und 
-gärtnerinnen, Obstgartenbesit-
zende, Landwirtinnen und 
Landwirte sowie Naturschütze-
rinnen und Naturschützer. Men-
schen mit und ohne Vorkennt-
nisse sind gleichermaßen 
willkommen.
Bitte wetterfeste Kleidung und 
nach Möglichkeit auch eigenes 
Werkzeug mitbringen (Astsche-
re und Bügelsäge oder Baumsä-
ge/Fuchsschwanz). Die Veran-
staltung findet auf Spendenbasis 
statt. Die Teilnehmenden haben 
zudem die Gelegenheit, bei den 
Kursleiterinnen Schulungsma-
terial zum Preis von 10,00 Euro 
zu erwerben.

Maximale Teilnehmerzahl: 16
Leitung: Claudia Grüne und Ju-
lia Sikora
Anmeldungen bis zum 28. Feb-
ruar bei Eva Roeder: eva. 
roeder@LfU.Brandenburg.de

der Verein der Fachwerkkirche Tuchen 
lädt ein – V e r N I s s A G e
Am Sonntag, den 12. Februar, 
öffnet die Fachwerkkirche Tu-
chen (Breydin) in der Zeit von 14 
bis 17 Uhr ihre Türen zu einer 
Vernissage – Eine Ausstellung 
des Kunsthauses Weiher aus 
Werneuchen. Präsentiert wer-
den Landschaftsbilder und „Un-
terwegsentdeckungen“, die 
Martina Weiher mit Farben und 
Pinsel auf Leinwänden und an-
deren Untergründen, wie Holz 
und Metall, festhält – und Hol-

ger Weiher mit der Kamera ein-
fängt. Bei Kaffee und Kuchen 
können SIE an diesem Sonntag 
mit den Weihers ins Gespräch 
kommen und mehr über ihr 
Schaffen und ihre Angebote er-
fahren. 

Verein der Fachwerkkirche Tu-
chen e. V.
Kirchstr. 12
16230 Breydin 
OT Tuchen-Klobbicke

Foto: ©ClaudiaGrüne
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Karneval in Melchow – am 18. Februar 
„hüttengaudi & Après-ski“
Ein schneeloses Skigebiet – Das 
hat Melchow vor den Sieben 
Bergen nun auch zu bieten. Die 
Barnimer Wintersportler kön-
nen sich in den Winterferien ei-
ne weite Reise in alpine Regio-
nen sparen. Sparen – das ist 
doch in aller Munde. Aber fürs 
Sparen wird hier etwas geboten: 
Die Sause, die Jause und die Mu-
si.
Zum Motto „Hüttengaudi & 
Après-Ski“ freut sich der Mel-
chower Carneval-Verein (MCV) 
am 18.02.2023 auf seine alten 
Fans genauso wie auf Neulinge. 
„Da gema tanzen“.
Ohne Schneekanonen an der 
Piste und Sessellift ist der Weg 
zum TBZ Lindengarten leicht zu 
passieren. Um 19 Uhr geht dort 

die Hüttengaudi los. Einlass ist 
um 18 Uhr, nicht nur für Winter-
sportler.
Die Termine für den Kartenvor-
verkauf sind auf www.mel-
chow.de und beim Melchower 
Bäcker veröffentlicht.
Den Gästen wird eine ge-
schmackvolle Après-Ski-Party, 
mit DJ und Live-Acts in einem 
zünftigen Programm geboten, 
ganz sicher anders als in be-
kannten Wintersportorten.
Vielleicht werden die Melcho-
wer so zum Trendsetter für die 
nächsten Jahre. Spaß im Winter 
geht auch ohne Schnee.
In diesem Sinne:

MCV, Helau
MCV – Melchower Carneval-Verein 

e. V.

Bürgerforum
Wir laden wieder herzlich zum 
monatlichen Bürgerforum am 
Dienstag, den 07.02.23 um 
20 Uhr im Restaurant „Sa-
lute“ ein.
Unsere Themen werden 
sein: 
• Stand der Initiative für eine 

Verbesserung des RB24 Ersatz-
verkehrs 

• Gibt es Neues zur Erweiterung 
des Wasserwerks Biesenthal ?

• Planung der jährlichen Aktion 
„Frühjahrsputz im Wald“

• Planung Regionalmarkt im 
Mai

• Fördermittelantrag Stadt Bie-
senthal 

Außerdem planen wir ein neues 
Projekt: wir wollen gern einen 
kleinen Gemeinschaftsgarten 

mit Kräutern, Blumen und Ge-
müse anlegen neben der Unter-

kunft für Geflüchtete am 
Sydower Feld. Hier kön-
nen Jung und Alt mitma-
chen und sich bei einer 

sinnvollen und schönen Tätig-
keit an der frischen Luft begeg-
nen und austauschen. So kann 
ganz nebenbei ein spannendes 
Kennenlernen von Einheimi-
schen und den neuen Mitbür-
ger*innen stattfinden und Wis-
sen ausgetauscht werden. Wir 
freuen uns auf Menschen, die 
Lust haben, mitzumachen und 
sich einzubringen mit Ideen, tat-
kräftiger Hilfe oder auch Sach-
spenden (Saatgut, Gartengeräte, 
Pflanzen).

Zum Bürgerforum sind immer 
alle Bürger*innen willkommen. 
Jede/r kann sehr gern auch eige-
ne Themen einbringen zur 
Nachhaltigkeit in der Stadt und 
im Amt Biesenthal-Barnim.
Kontakt für Nachfragen:  
Claudius Loga 
(brokowloga@posteo.de)

Bürgerforum für eine lokale Agenda 21

Wir treffen uns online und mo-
natlich beim Elternstammtisch 
zum gemeinsamen Austausch 
und Engagement für Inklusions-
themen.
Unser nächstes Treffen findet 
am 09.02.2023 in Bernau statt.
Wir freuen uns auf euch! 
www.dabei-sein-wollen.de

Unsere Treffen im Jahr 2023 
sind wie folgt geplant: 
09.02.2023; 09.03.2023; 
13.04.2023; 11.05.2023; 
08.06.2023; 13.07.2023; 
03.08.2023; 14.09.2023; 
12.10.2023; 09.11.2023; 
14.12.2023

Unsere Homepage:  https://
www.dabei-sein-wollen.de/
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KIrchlIche  
nAchrIchten

eVANGelIsches pFArrAMT
Biesenthal, Schulstraße 14
Tel. 03337 – 3337 
Fax 451759
E-Mail: l.hochheimer@ 
kirche-barnim.de 

lANdesKIrchlIche  
GeMeINschAFT
innerhalb der Evangelischen 
Kirche Biesenthal 
Schützenstr. 36
Tel. 03337/3307

pFArrspreNGel  
ruhlsdorF & KlosTerFelde
Dorfstraße 32, 16348 Marien-
werder OT Ruhlsdorf 
Fon: 033395/420 
und 0151 72 89 15 40
E-Mail: l.friedrich@kirche-bar-
nim.de, www.kirche-ruhlsdorf.de
ruhlsdorf 
 SO | 12.02. | 10:00 Uhr
mit Pfarrer Friedrich 
sophienstädt
 SO | 19.02. | 14:00 Uhr 
mit Pfarrer Friedrich 
Marienwerder 
 SO | 26.02. | 14:00 Uhr
mit Pfarrer Friedrich

KATh. KIrcheNGeMeINde 
pFArrAMT sT. MArIeN 
Bahnhofstraße 162, 16359 
Biesenthal, Tel. 03337-21 32

NeuAposTolIsche KIrche 
BerlIN-BrANdeNBurG
Steinstraße 13, in Biesen thal
Gottesdienstzeiten:
 MI | 19.30 Uhr + SO | 10.00 Uhr
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entstehung und entwicklung unseres städtchens Biesenthal

Nach vielen Darstellungen aus 
vergangener Zeit ist vermutlich 
das Schloss auf dem Schlossberg 
aus einer Reihe von Befestigun-
gen entstanden, die vor dem 
Jahre 1215 von dem Markgrafen 
Albrecht II. entstanden.   
In einer Broschüre eines Histori-
kers, 1846 geschrieben, lobte 
dieser unser Städtchen als ein 
reizend gelegenes Städtchen.
In all den vergangenen Zeiten 
hat sich auch enorm viel in Bie-
senthal getan. Schon allein die 
vielen Bauten. Die ersten Häu-
ser, noch mit Stroh gedeckt, sind 
heute kaum denkbar.

Früher war Biesenthal ein 
Ackerbauer-Städtchen. Die Be-
wohner Biesenthals ernährten 
sich überwiegend von Ackerbau 
und Viehzucht.
Mit der Natur sind wir reichlich 
begütert. Biesenthal ist von Wäl-
dern, überwiegend Fichten, 
reichlich umgeben. Ein regel-
rechter Schatz ist unser Natur-
schutzgebiet „Biesenthaler Be-
cken“. Dieses Gebiet wird oft 
und viel von Wandersleuten ge-
nutzt. 
Einige Mitglieder des Biesentha-
ler Heimatvereins haben über 
dieses Gebiet zwei Broschüren, 

äußerst interessant, geschrie-
ben. Diese Broschüren sind 
empfehlenswert.
Die Lieblichkeit der Natur lockt 
Maler, Touristen und Sommer-
frischler an.  
Die Gemarkung Biesenthals ist 
so reich mit Gewässern wie 
Seen und Flüssen versehen, wie 
keine Landschaft im Oberbar-
nim.
Der bekannteste, auch belieb-
teste und größte See ist unser 
großer Wukensee mit Strand- 
badanlagen.
Tatsächlich sind durch Funde 
und Ausgrabungen menschli-

che Niederlassungen aus vorge-
schichtlichen Zeiten nachge-
wiesen.
Auf dem Heideberg (Sportplatz) 
wurde bei Ausgrabungen eine 
steinzeitliche Siedlung entdeckt.
Die Fischerstraße im Kietz ist 
der frühere Wenden-Kietz da-
maliger Zeit, die älteste Siedlung 
geschichtlicher Zeit.
Es ist äußerst interessant, ar-
chäologische Funde in Ausstel-
lungen zu besichtigen.
Bei chronistischen Tagungen 
habe ich des Öfteren solche 
schönen Ausstellungen besich-
tigt. 

 
Aufgeschrieben im Januar 2023  

Gertrud Poppe 
Ortschronistin Biesenthal

heImAtgeSchIchtlIcher BeItrAg

Ich freue mich über Ihr Inter-
esse an meinen Berichten und 
hoffe, dass wieder Interes-
santes aus der Biesenthaler Hei-
mat-Geschichte für Sie dabei 
war. Wenn Sie meine Begeiste-
rung für die Geschichte 
unserer Stadt Biesenthal teilen 
und unseren Verein unterstüt-
zen möchten, freuen wir uns 
über interessierte Mitglieder 
und eine Nachricht von Ihnen. 
Informationen zu unserem Ver-
ein finden Sie im Internet unter 
www.heimatverein-biesenthal.
de G. Poppe

1925 Berliner Str. in Biesenthal von der Brücke des 
Sydower Fließes Richtung Marktplatz.

 Archiv G. Poppe  Archiv G. Poppe

Winterliche Wiesen und Gärten  beim Schlossberg
Foto: S. Thürling

1918  Oben die Steinwerke beim Bahnhof, links das 
Postgebäude II, rechts ehemaliges Bahnhofshotel
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heute: Aus dem „sozialistischen dorfspiegel“  
Ausgabe september 1959
Die o. g. Zeitung erschien damals 
in allen Orten des MTS-Berei-
ches Grüntal wozu Trampe auch 
gehörte. Es war ein sehr infor-
matives Blatt und nannte viele 
Probleme offen beim Namen, 
was damals nicht immer üblich 
war. 
Unter der Rubrik „Hier stinkt`s 
– macht die Fenster uff“ wurde 
sehr oft offene Kritik zu be-
stimmten wirtschaftlichen Ent-
wicklungen in der „LPG-Grün-
derzeit“ geübt. So schrieb man, 
dass im Jahr 1959 in vielen neu-
gebildeten Landwirtschaftli-
chen Produktionsgenossen-
schaften erfolgreich die 
Entenmast betrieben wurde, um 
so die Versorgung der Bevölke-
rung mit Geflügel zu verbessern 
und die eigene Rentabilität des 
Betriebes zu erhöhen. Das ver-

suchte man auch in der neuge-
gründeten LPG Trampe sehr er-
folgreich. Leider warteten aber 
seit Wochen 800 Mastenten ver-
geblich auf ihren Abtransport 
zur Schlachtung durch den 
VEAB (Volkseigener Aufkauf- 
und Ablieferungsbetrieb). Die 
gemästeten Enten waren nun 
zu „unnützen Fressern“ für 
die LPG geworden. 
Laut Vertrag hätte 
der Aufkaufbe-
trieb pro Ente 
und Tag 0,05 DM 
Strafe zu zahlen. 
Die LPG Trampe 
verzichtete jedoch 
darauf, weil sie der 
Meinung war, es kos-
tete sie „viel Zeit und 
Nerven“, um dies gegenüber des 
VEAB durchzusetzen. Statt des-

sen kümmerte man 
sich selbst um den 
Absatz der „fetten 
Enten“ und war da-
mit auch erfolg-
reich. Der VEAB 
Eberwalde ver-
sprach dem „Sozia-
listischen Dorfspie-
gel“ dazu eine 
Stellungnahme zu 
veröffentlichen, je-
doch wartete man 
vergebens. Sicher 
war der VEAB der 
Meinung, dass der 
„ S o z i a l i s t i s c h e 
Dorfspiegel“ genau-
so geduldig wäre, 
wie die Tramper En-
ten. Die Mastanlage 
der LPG befand sich 
übrigens auf dem 
ehemaligen Beh-

rend`schen Grundstück in der 
hinteren Dorfstraße in Richtung 
Schießplatz der Sowjetarmee. 
Die LPG nutzte dazu die sehr 
massive und geräumige Scheu-
ne und man errichtete noch ein 
barackenähnliches Stallgebäude 
im mittleren Teil des Grundstü-
ckes. Das riesige Grundstück er-

laubte auch einen sehr gro-
ßen Auslauf für 
die Tiere bis an 
den Brennergra-
ben. Nach der 
Wende wurde 
dieses sehr große 
Grundstück pri-

vatisiert. Dazu 
vielleicht noch eine 

kleine Anmerkung. 
Die in der Geflügel-

wirtschaft angestellten Frauen 
waren allesamt jung und attrak-
tiv und wurden deshalb im Ort 
„Hühner- oder Entenfeen“ be-
nannt. Dieser liebevolle Aus-
druck hielt sich sehr lange in 
unserer Gemeinde und machte 
auch nicht vor dem späteren 
„Älterwerden“ der Damen halt. 
Einmal „Hühnerfee“, immer 
„Hühnerfee“. 
Mit einer Großanzeige im o. g. 
Blatt warb die Fachschule für 
Landwirtschaft in Bad Freien-
walde für Kurse in der begin-
nenden Winterschulung für die 
Genossenschaftsbauern. Die 
Lehrgänge sollten über zwei 
Winterhalbjahre von November 
bis März im Direktstudium lau-
fen. Die Lehrgangsteilnehmer 
hatten dabei die Möglichkeit, im 
Internat der Schule zu wohnen 
und konnten an der kostenlosen 
Verpflegung teilnehmen. Der In-
halt der Winterschulung sollte 

darin bestehen, den älteren und 
erfahrenen Genossenschafts-
bauern die weiteren nötigen 
Kenntnisse für die Leitung und 
Organisation eines modernen, 
sozialistischen, landwirtschaft-
lichen Großbetriebes zu vermit-
teln. Dabei stand das Fach  
Agrarökonomie im Mittelpunkt. 
Unterrichtsschwerpunkte blie-
ben aber Acker- und Pflanzen-
bau, Tierzucht und Landtechnik. 
Fähige und bewährte Genossen-
schaftsbauern sollten so nach 
erfolgreichem Abschluss der 
Winterschule das Diplom eines 
staatlich geprüften Landwirts 
erhalten.
Zum Schluss noch eine Meldung 
aus Tornow. Dort hatte die Ab-
teilung Bauaufsicht beim Rat 
des Kreises drei Wohnungen der 
Gemeinde gesperrt. Der Zustand 
der Wohnungen war so schlecht, 
dass eine weitere Bewohnbar-
keit nicht möglich wäre. Eine 
Wiederinstandsetzung wurde 
aber abgelehnt, da die Mittel da-
für 75% eines Neubaues betra-
gen würden. Da der Rat der Ge-
meinde keinen anderen 
Wohnraum zur Verfügung hat-
te, mussten die Bewohner wei-
terhin in diesen gefährlichen, 
ungesunden Räumen leben. Vor 
Beginn der kalten Jahreszeit 
sollten jedoch die Verantwortli-
chen überlegen, wie hier drin-
gend Abhilfe geschaffen werden 
konnte. Soweit einige „Meldun-
gen“ aus dem „Sozialistischen 
Dorfspiegel“ 1959.

Heinz Wieloch, Dezember 2022

trAmper
GeschichteN

Geschichten aus 
Vergangenheit 
und Gegenwart 

gesammelt von 
Heinz Wieloch
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AuS den KInder- & JugendeInrIchtungen

Neues aus dem creATIMus
Zuallererst wünschen wir allen 
ein gesundes neues Jahr und hof-
fen, dass dieses auch für euch gut 
begonnen hat. Wir freuen uns, 
nach der Winterpause wieder für 
euch da zu sein und beginnen 
wieder mit unseren Wochenan-
geboten.
Wir hatten ein sehr schönes und 
erfolgreiches Jahr 2022 und wol-
len daran anknüpfen und auch in 
diesem Jahr viele weitere Projek-
te, Angebote und Fahrten mit 
euch machen. Wir beginnen 
gleich in den Winterferien mit 
vielerlei Aktivitäten und einem 
Programm voller Spaß und Freu-
de.  Bitte denkt daran, dass die 
Fahrten meist schnell ausgebucht 
sind. Schnell sein, lohnt sich also.
Weiterhin bieten wir wie ge-
wohnt ein umfangreiches Wo-
chenprogramm für Groß und 
Klein an. Neben dem Töpfern, 
wird fleißig gekocht, gebacken, 
neue Sachen ausprobiert, getanzt 
und gemalt. Des Weiteren wer-
den unsere Sportangebote regel-
mäßig  genutzt und unser DIY Tag 

findet großen Zuspruch.  
Noch in weiter Ferne liegen die 
Sommerferien. Doch schon jetzt 
sitzen wir mit euch zusammen 
und überlegen, wohin unsere 
diesjährige Ferienfahrt gehen 
kann. Gespannt blicken wir in die 
Folgemonate und sind zuver-
sichtlich, einen geeigneten, tollen 
Ort zu finden.
Im Frühjahr tut sich auch wieder 
viel auf unserem Gelände: Der 
Bau einer Grill- und Feuerecke 
mit integrierter Sitzmöglichkeit 
ist geplant. Außerdem werden 
wir ab sofort Wünsche und Ideen 
zur Gestaltung unseres Holzhau-
ses entgegennehmen. Ein Tep-
pich und ein paar Regale sind 
schon organisiert. Das ist noch 
nicht genug, sobald es wärmer 
wird, können wir mit dem Auf-
bau unserer Hochbeete beginnen. 
Dieses Jahr dürfen die Kinder 
pflanzen und ernten was das 
Zeug hält.
hIlFe WIrd BeNÖTIGT: Wer zu 
Hause noch vollständige Gesell-
schaftsspiele oder ähnliches hat 

und diese nicht mehr benötigt, 
kann sich gern bei uns melden. 
Unsere Spiele sind teilweise sehr 
in die Jahre gekommen und es 
wird Zeit für neue.
Bei Fragen oder ähnlichem, sind 

wir immer für euch da und 
wünschen bis zur nächsten Aus-
gabe alles Gute und bleibt ge-
sund.

Euer Creatimus Team

Öffnungszeiten und Angebote
Öffnungszeiten des Kinder- 
und Jugendhauses: 
Montag bis Freitag: 15 bis 19 Uhr
• kostenlose Nach- und Haus-

aufgabenhilfe
 Montag–Freitag nach Verein-

barung, Plätze begrenzt
• kostenlose Hilfe bei Bewer-

bungen und Lebensläufen
• Beratung: jederzeit einfach an-

sprechen, nach Vereinbarung 
oder immer donnerstags ab 
16:30 Uhr

• Abwechslungsreiches 
 Wochenprogramm
• Kochen & Backen
• Töpfern
• DIY Tage
• Musikangebote
• Sportangebote

• Zumba®Kids und Zumba® Fit-
ness

• Lehmofen und Spaß im Garten 
u. v. m

Wir freuen uns auf jeden, der 
den Weg zum Creatimus findet.

Ansprechpartner/innen
für den Jugendbereich 
Pädagogische Mitarbeiter:
Jessy Jordan

Kinder- und Jugendhaus 
creatimus 
Dorfstraße 1, 16321 Rüdnitz 
Tel.: 03338769135
Handy: 0171 5443498 
creatimus.ruednitz@gmail.com
Amtsjugendkoordinatorin: 
Renate Schwieger 

Kinder- und Jugendhaus creatimus 
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rückblick des Fördervereins Grundschule Grüntal und  
hort Grüntal e. V.
Ein ereignisreiches Jahr 2022 
liegt als Förderverein der GS und 
des Hortes Grüntal hinter uns 
und endete mit unserem seit 
drei Jahren traditionellen Weih-
nachtsimbiss am 3. Adventswo-
chenende bei der Gärtnerei 
Schubert in Grüntal. Dieser 
Stand bringt Einnahmen für un-
sere Kinder und ist eine der 
Möglichkeiten, die Vereinskasse 
ordentlich zu füllen. Dafür ein 
großes Dankeschön an Familie 
Schubert für den kostenfreien 
Stellplatz und die gespendete 
Energie.

Es brodelten Töpfe, Pfannen und 
viele Heißgetränkebehälter für 
unsere Gäste. Ein besonderer 
Dank an Familie Giese aus Tem-
pelfelde welche uns mit einem 
professionellen Verkaufswagen 
trockene und warme Füße be-
schert hat und somit 14 Stun-
den Verkauf zu einem ehren-
amtlichen, lustigen Freizeit- 
vergnügen machte. Ebenso 
Dank an die Bäckerei Haupt aus 
Melchow für die zuverlässige 
und mehrmals im Jahr wieder-
kehrende Unterstützung mit 
Brötchen, Kuchen & Co. und dem 
Minimarkt Seemke aus Grüntal, 
auch sonntags für uns Brötchen 
zu backen. Ohne diese Hilfen 
könnten wir als Verein unsere 
Kinder nicht in einem so hohen 

Maß fördern.

Es wurden auch 2022 zahlreiche 
kleine und große Projekte unter-
stützt und finanziert. Das Jahr 
startete mit einer Neuauflage 
der Pausenkisten für alle zwölf 
Schulklassen mit altersentspre-
chenden Inhalten. Gummitwist, 
Gymnastikreifen, Turn-Turtle, 
Moonhopper und weiteres sor-
gen seitdem für keine Lange-
weile. Traditionell bekommen 
alle Drittklässler zu Beginn des 
Schuljahres ein einheitliches 
T-Shirt der Schule, natürlich in 
grün! AGs werden unterstützt; 
zum Beispiel die neu entstande-
ne Schulgarten AG durch Eltern- 
initiative (Danke Britta) konnte 
großzügig Materialien beschaf-
fen. Im Hort konnte ein Spiel-
haus aufgestellt werden, regio-
nal und aus Holz, dies wurde 
zum Frühlingsfest im Hort mit 
„Zuckerwatte für alle“ einge-
weiht. Auch diese Kosten konn-
ten wir übernehmen. All diese 
Unterstützungen können wir 
durch regelmäßige Einnahmen, 
welche auch beim jährlichen 
Erntefest der Gemeinde Sydo-
wer Fließ in Grüntal durch die 
Übernahme der „Kaffeetafel“ 
anfallen, ermöglichen. Eltern, 
Großeltern und Nachbarn ha-
ben wie jedes Jahr gebacken, 
über 60 Kuchen und Torten wur-

den verkauft. Wir haben über 
unser Fördervereinskonto den 
ersten Sponsorenlauf der Schule 
abgewickelt und zahlreiche 
Spendenbescheinigungen im 
Namen der Schule ausgestellt. 
Auch hier war die Beteiligung 
enorm und es wird klar, für un-
sere Kinder wird gern gegeben!

Der anfänglich erwähnte Weih-
nachtsimbiss bei Familie Schu-
bert in Grüntal war mit 60 Li-
tern Soljanka, 150 Kettwürsten 
und vielen weiteren Leckereien 
eine ganz „sichere Sache“, wel-

che uns viele Möglichkeiten der 
Unterstützung der Kinder 
bringt. An dieser Stelle auch ein 
Dankeschön an die Familien un-
seres Vorstandes, die mit anpa-
cken bei der Vor- und Nachberei-
tung. Ohne euch geht es nicht. 
In diesem Jahr 2023 wird unser 
Weihnachtsimbiss am 2. Ad-
ventswochenende stattfinden. 
Überzeugen Sie sich selbst und 
essen Sie für unsere Kinder! Wir 
als Vorstand bedanken uns bei 
allen Unterstützern, Förderern, 
Freunden und Eltern für die Mit-
hilfe und Herzlichkeit. 

Treu nach Astrid Lindgren: „Es 
gibt kein Alter, in dem alles so 
irrsinnig intensiv erlebt wird 
wie in der Kindheit. Wir Großen 
sollten uns daran erinnern, wie 
das war.“ In diesem Sinne: Wer 
uns aktiv oder passiv unterstüt-
zen möchte, kann dies als Mit-
glied mit schon einem Euro im 
Monat. Kurz vor Weihnachten 
noch eine Überraschung für den 
Hort, die Firma Kuettner Bau Sa-
nierung GmbH aus Eberswalde, 
zeigte sich mit einer zweckge-
bundenen Spende sehr großzü-
gig. Die Kinder dürfen sich also 
erneut freuen.
Auf ein erfolgreiches, gemeinsa-
mes Jahr 2023 bei bester Ge-
sundheit!

K. Reinhardt
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Interessanter Tag der offenen Tür
Zum Tag der offenen Tür bot die 
Grundschule Marienwerder am 
10.01.2023 in der Zeit von 14.30 
bis 17 Uhr einen umfassenden 
Einblick in das Schulleben. Die 
Schüler:innen der Klassen 5 und 6 
unterstützten die Lehrkräfte da-
bei auf wundervolle Weise.
Einige Schüler:innen der 6. Klasse 
hatten Führungen durch die 
Schule vorbereitet, welche die El-
tern der zukünftigen Erstklässler 
sehr begeisterte. In ihren Führun-
gen konnten sie den Eltern nicht 
nur das Schulgelände zeigen, son-
dern auch mit interessantem 
Wissen rund um unsere schon 
sehr alte und geschichtsträchtige 
Schule glänzen. Die Vorbereitung 

auf diese Führungen war auch für 
unsere Schüler:innen sehr span-
nend, da sie bis dahin gar nicht 
wussten, dass die Lehrkräfte vor-
her sogar im Schulgebäude wohn-
ten und hier ihr Vieh und ihre 
Gärten waren, statt eines riesigen 
Platzes zum Toben. Im Klassen-
raum der 6. Klasse wurden für alle 
Kinder Experimente gezeigt und 
durchgeführt. Die Besucher konn-

ten einen Stromkreis mit Schalter 
bauen oder herausfinden, welche 
Materialien leiten und welche 
nicht und wie ein Motor funktio-
niert. Außerdem erlebten sie im 
Klassenraum der 6. Klasse, war-
um Blumen Wasser benötigen 
und wohin dieses geht. Dazu 
wurden weiße Tulpen in Vasen 
mit farbigem Wasser gestellt. Der 
Weg des Wassers zeigte sich deut-

lich in den sich färbenden Blüten.
Die 5. Klasse bereitete allen Gäs-
ten ein musikalisches Erlebnis 
und stellte in ihrem Klassenraum 
außerdem die Orff-Instrumente 
vor. Auch die Kinder  
unserer Flöten-Arbeitsgemein-
schaft beteiligten sich mit eini-
gen Liedern an dem musikali-
schen Programm. Für die 
Aufführungen gab es viel App- 
laus von unseren Besuchern.
Dazu gab es Bastel- und Puzz-
le-Angebote, Bewegungs-Statio-
nen in der Sporthalle, Ausstellun-
gen unserer Arbeitsmaterialien 
und der Töpfer-AG und ein Café, 
welches unser Förderverein orga-
nisierte.    

Amt Biesenthal-Barnim        
der Amtsdirektor

Amtsdirektor André Nedlin
Jugendkoordinatorin Renate Schwieger

Ausschreibung
Das Amt Biesenthal-Barnim 
schreibt einen Malwettbewerb 
zur Gestaltung eines Kinderka-
lenders für das Jahr 2024 aus.
Thema:  „Meine bunte Welt 
und ich mitten drin …“
Alle Kinder, von 5 – 13 Jahren, im 
Amt Biesenthal-Barnim und in 
unserer Partnerschule in Nowy 
Tomysl sind zur Teilnahme am 
Malwettbewerb aufgerufen.
Alle Maltechniken sind erlaubt – 
Vielfalt ist gewünscht.
Es soll im Querformat A4 gemalt 
werden. Benötigt wird eine Ein-
verständniserklärung der Eltern 
(wird über Schulen und Kitas or-
ganisiert).
Die von einer unabhängigen 

Jury ausgewählten Bilder wer-
den im Kinderkalender 2024 und 
in einer Ausstellung präsentiert.
Am Weltkindertag, den 20. Sep-
tember 2023 wird der Kalender 
präsentiert und die Ausstellung 
eröffnet. 
Alle Teilnehmerinnen, deren Bil-
der für den Kalender oder die 
Ausstellung ausgewählt werden, 
erhalten einen tollen Preis.
Die Bilder müssen bis zum  
22. April 2023 eingereicht wer-
den.
Jugendkoordination im Amt Bie-
senthal-Barnim
Renate Schwieger
Bahnhofstr. 152 
16359 Biesenthal 

Immer mitten drin und stets dabei
Dörte Eßers wohnt in Marien-
werder, hat eine große Familie 
und die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen liegt ihr am Her-
zen.
Sie organisiert und öffnet den 
Freizeittreff „Freiraum“, veran-
staltet in der Sophienstädter 
Kirche Events, lernt mit ukraini-
schen Kindern Deutsch und för-
dert Förderschüler.
Sie ist Übungsleiterin beim SV 
Freya für Kindertanz und Kin-

derturnen. Sie arbeitet an der 
Grundschule Marienwerder eh-
renamtlich und ist aus dem Ge-
meinwesen im Sozialraum nicht 
mehr wegzudenken. Auch über-
regional ist sie immer ansprech-
bar. 
Ich erinnere mich an den letzten 
Weltkindertag in Biesenthal, 
viel war zu organisieren, viel zu 
hantieren, viel zu besprechen. 
Die erste, die den Kulti betrat 
war Dörte, sie legte gleich los, 

sah was zu tun ist, legte Hand an 
und sprach mit jeder/jedem. 
Den ganzen Tag war sie in Be-
wegung, immer gut gelaunt und 
fröhlich. Bis zum späten Abend 
blieb sie vor Ort, räumte auf und 
weg und ging als letzte.
Jack Sparrow sagte einmal: 
Nicht jeder Schatz besteht aus 
Silber und Gold. Das trifft es ge-
nau; Was wären wir ohne solche 
Menschen? Danke Dörte, dass es 
dich gibt.

es geht wieder los
Zum neunten Mal veröffentlicht 
das Amt Biesenthal-Barnim den 
Kinderkalender.
Über 2400 Bilder wurden in un-
seren Kindergärten, Schulen, Ju-
gendeinrichtungen und in un-
serer Partnerstadt Nowy Tomysl 
gestaltet.
Einmalige Kunstwerke sind ent-
standen und dieser Kalender ist 
ein wirkliches Alleinstellungs-
merkmal in unserem Amt.

In den letzten Jahren wurde das 
Motto des Kalenders auf ver-
schiedene Arten bestimmt. 2022 
kam es aus unserer Partnerstadt 
Novy Tomysl.
Für den Kinderkalender 2024 
hat Dörte Eßers aus Marienwer-
der mit Kindern das Thema erar-
beitet. Herzlichen Dank dafür.
Kitas und Schulen werden nun 
informiert und wir freuen uns 
auf viele kreative Bilder.
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Neues aus dem KulTI
Mit Beginn des neuen Jahres 
starteten im Kulti die Vorberei-
tungen für die Rockende Eiche 
2023, Veranstaltungstermin 
wird dieses Jahr der 26.08.2023 
sein. Die rockende Eiche wird 20 
Jahre alt!  In den Winterferien 
bietet das Kulti ein abwechs-
lungsreiches Ferienprogramm, 
unter anderem finden Ausflüge 
nach Berlin statt und es wird ei-
nen Workshop zu Thema Medi-
en geben.

Wir sprechen in den Ferien über 
die Jahresplanung, den Jugend-
haushalt 2023 und wollen das 
Jahr sinnvoll gestalten. Das The-
ma in vielen unserer Projekte 
werden Ressourcen und der ver-
antwortungsvolle Umgang da-
mit sein. Wir haben seit einigen 
Jahren immer wieder feste Jah-
resthemen, die sich mit der Ver-
besserung der ökologischen Si-
tuation im und um das 
Jugendzentrum auseinander-
setzen. Weitere Informationen 
über unsere Angebote unter der 
Telefonnummer 0151/ 
14658624. 

Beratungsangebot
Es besteht die Möglichkeit für 
Kinder, Eltern und Jugendliche 
im KULTI Biesenthal das Bera-
tungsangebot zu nutzen. Wir 

helfen bei der Ausbildungssu-
che, bei persönlichen Problemen 
(mit Freunden oder Familie), 
Stress in den sozialen Medien, in 
der Beziehung, in der Schule 
oder auf der Arbeit.

Wir freuen uns besonders auf 
den Kinderkarneval am 11.02.23 
um 15:00 Uhr.

In den Osterferien findet auch 
dieses Jahr wieder sehr wahr-
scheinlich der beliebte Ausflug 
in den Heidepark Soltau statt, 
mit dem Reisebus geht es dann 
ca. um 06:00 Uhr ab dem Kulti in 
Richtung Hamburg, gegen 22:00 
Uhr endet der Ausflug mit der 
Ankunft auf dem Kulti Gelände. 

Jessy ist gegangen 
Leider hat uns Jessy Jordan ver-
lassen und eine neue spannen-
de Stelle angetreten. Mehr als 
zehn Jahre hat Jessy den Kurs 
unseres Jugendzentrums mitbe-
stimmt. Auch wenn sie jetzt in 
anderen Fahrwassern segelt, ei-
nes bleibt: Als Wegweiser und 
Leuchtturm wird sie immer ei-
nen festen Platz bei uns haben. 
Einige Projekte werden wir si-
cherlich weiterhin gemeinsam 
gestalten können. Wir wün-
schen ihr viel Glück und Erfolg! 

Jugendkulturzentrum KulTI

Öffnungszeiten und Anprechpartner
Öffnungszeiten:
Montag: 14.00 bis 19.00 Uhr 
 (Girls only)
Dienstag: 14.00 bis 19.00 Uhr
Mittwoch: 14.00 bis 19.00 Uhr
Donnerstag: 14.00 bis 19.00 Uhr
Freitag: 14.00 bis 20.00 Uhr
Samstag: 14.00 bis 20.00 Uhr

• Schlagzeugunterricht 
 (ab 12 Jahre) jeden Montag
 ab 14.00 Uhr, Preise auf Anfra-

ge
• Nutzung des Bandraumes mit 

Anlage Di.–Sa. zwischen 14.00 
und 20.00 Uhr gegen Nut-
zungsgebühr oder nach Ver-
einbarung

• Fitnesstraining (ab 18 Jahre) 
Dienstag–Samstag zwischen 
14.00 und 19.00 Uhr, ab 4,- € 
pro Monat

• kostenlose Nach- und Haus-
aufgabenhilfe Montag–Freitag 
nach Vereinbarung, Plätze be-
grenzt

• kostenlose Hilfe bei Bewer-
bungen und Lebensläufen

• Beratung: jederzeit einfach an-
sprechen, nach Vereinbarung 
oder immer donnerstags ab 
16:30 Uhr

Wenn Ihr interessiert seid, dann 
kommt vorbei und meldet Euch 
im Büro vom KULTI an.

Ansprechpartner/innen 
für den Jugendbereich:

Pädagogische Mitarbeiter:
Sebastian Henning

BFD: Nchimunya Mandevu
Student für Medienpädagogik: 
Nico Giuffrida

Freiwilligen Dienst: 
Franziska Ketzler

Amtsjugendkoordinatorin:
Renate Schwieger, 
Tel.: 03337/450119, 
Fax.: 03337/450118

Jugendkulturzentrum KulTI
Bahnhofsstraße 152
16359 Biesenthal
Tel.: 03337/ 41770
0151/14658624
Fax: 03337/ 450118
www.kulti-biesenthal.de
info@kulti-biesenthal.de
Kinder- und Jugendhaus 
Rüdnitz, Dorfstrasse 1
16321 Rüdnitz
Tel./Fax.: 03338/769135, 
0171/5443498 
Jugendclub Melchow
im Bürgerhaus
Di – Fr 16:00 – 21:00 Uhr
jeden Samstag: Projektangebot
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spende von Musikinstrumenten für die Grundschule Grüntal 
Eins verbindet sie alle: Musik als  
gemeinsames Erlebnis. Die 
rhythmischen Bewegungsab-
läufe schaffen gute Laune und 
fördern nebenbei auch die Mo-
torik. Und die Aktivität in der 
Gruppe stärkt das Gemein-
schaftsgefühl – Musik hat für 
Kinder also immer einen sozia-
len Aspekt.
Manuela Körtge, auch bekannt 
als Ella Me, unterrichtet Kinder 
seit 2014 an der Grundschule 
Grüntal als freiberufliche Musi-
kerin in Einzelunterricht für 
Keyboard und Gitarre. Nebenbei 
unterstützt sie die Schule bei 
Festen und Feierlichkeiten mit 
musikalischen Darbietungen.

Generell ist die Nachfrage nach 
zusätzlichem Musikunterricht 
sehr groß und Frau Körtge stets 
darauf bedacht, allen Kindern 
die Möglichkeit zu bieten, in 
kleinen Gruppen zu musizieren, 
ein Instrument zu erlernen und 
sich auch gesanglich zu verwirk-
lichen.

Der Hort der Grundschule Grün-
tal, der sich direkt gegenüber 
dem Schulgelände befindet, 
stellt seit einiger Zeit der Musik-
lehrerin und ihren Schützlingen 
einen Raum zur Verfügung, in 
dem geprobt wird.  Die bisher 
genutzten Räumlichkeiten in 
der Grundschule werden für den 
Schulbetrieb selbst benötigt 
und eine weitere Nutzung war 
leider nicht mehr möglich.

Mit zunehmender 
Nachfrage nach Mu-
sikunterricht wächst 
aber auch der Bedarf 
an Musikinstrumen-
ten. 
Durch das Engage-
ment von Frau Körtge 
konnte eine 7/8 Gi-
tarre, ein zweites Key-
board und ein Mikro-
fon unkompliziert als 
großzügige Spende 
der Stiftung Tho-
mann GmbH be-
schafft werden, die 
sowohl den Musikun-
terricht in der Schule 
bereichern als auch 

das musikalische Nachmittag-
sangebot deutlich unterstützen. 
Leitgedanke der Thomann-Stif-
tung ist es, in erster Linie Kinder 
und Jugendliche für die Musik 
zu begeistern und es ihnen zu 
ermöglichen, die Freude und 
Vielseitigkeit am Musizieren zu 
entdecken. Durch die Bereitstel-
lung von Instrumenten, aber 
auch die Kostenübernahme für 
Unterricht sowie für Stipendien 

steht die langfristige Förderung 
im Vordergrund. 

Am 19. Januar konnten Frau 
Jähnke und Frau Körtge die neu-
en Instrumente für die Grund-
schule Grüntal von Frau Dieck 
als zuständige Sachbearbeiterin 
für Schulen im Amt Biesent-
hal-Barnim in Empfang neh-
men. 
Ein herzliches Dankeschön gilt 
hierbei der Stiftung Thomann 
für die schnelle und komplikati-
onslose Spende. Vielen Dank an 
Frau Körtge, die durch ihren Im-
puls und ihr Engagement den 
Kontakt zur Stiftung herstellte 
und damit dieses Vorhaben ini-
tiierte. Und darüber hinaus auch 
Danke an den Hort Grüntal für 
die Bereitstellung der Räumlich-
keiten. 

Um es mit den Worten von Aris-
toteles zu sagen: 
„Im Wesen der Musik liegt es, 
Freude zu bereiten.“

Vielen Dank an alle, die den Kin-
dern diese Freude ermöglichen.
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Achtung! Änderung in der Tourenplanung 2023

 Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Regionalleitstelle Nordost (speziell für die Bürger aus Melchow):
 03334/30480 und 03334/19222

Dienstbereitschaft für Hausbesuche: 
MO, DI, DO  19:00 – 07:00 Uhr 
MI, FR  13:00 – 07:00 Uhr 
SA/SO  07:00 – 07:00 Uhr 

Zentrale Rufnummer  03337/116117 – von dort erfolgt die Weiter-
leitung an den diensthabenden Arzt.

Praxis Dr. Warmuth  03337/3078
Praxis Dipl. med. A. Pagel  03337/3063
Praxis Naber  03337/3179

 Notdienstbereitschaft der Apotheken in Biesenthal
Stadt-Apotheke, Am Markt 5  07.02.  |  20.02.
Barnim-Apotheke, Ruhlsdorfer Str. 4 13.02.  |  26.02.

wochentags: 18:00  Uhr bis  08:00 Uhr 
samstags: 12:00 Uhr bis sonntags 08:00 Uhr
sonntags: 08:00 Uhr bis montags 08:00 Uhr
Barnim-Apotheke:  03337/40500 | Stadt-Apotheke:  03337/2054
Weitere Notdienstbereitschaft in unserer Umgebung finden Sie unter: 
http://www.aponet.de/service/notdienstapotheke-finden.html

 Tierärzte im Amtsbereich (keine Bereitschaftszeiten)
Tierarztpraxis Biesenthal, Bahnhofstraße 5, 16359 Biesenthal: 
Dr. Sandra Lekschas:  03337/ 377078
Tierarztpraxis Melchow, Schönholzer Str. 32, 16230 Melchow: 
Dr. Andreas Valentin:  03337/3031

 Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst entnehmen Sie bitte den  
aktuellen Bekanntmachungen der Märkischen Oderzeitung.

notdIenSte SonStIgeS

Gläubigeraufruf 
im sinne von § 90 GenG der energiegenossenschaft Breydin eG 
(i.  l.), letzter Betriebssitz dorfstr. 9, 16230 Breydin oT Trampe – 
Gnr 230FF Amtsgericht Frankfurt (oder)
Die Genossenschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Genossenschaft 
werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden. 

Die Liquidatoren – Matthias Falk und Frank Löprick
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